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Stellungnahmen zum Entwurf des Einzelhandelskonzeptes Hannover 
 

Stellungnahme ALDI GmbH & Co. KG vom 19.02.2021; Bezug: Einzelhandels- und Zentren-

konzept (LHH) 

Abwägungsergebnis  

Stellungnahme zu 2.2 Trends im Lebensmittelbereich (S.6) 

 

1. Aussage 

 
2. Aussage 

 
 

3. Aussage 

 
 

 

1. Aussage 

Im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) werden Nahversorger unterschieden in 
Vollsortimenter und Discounter. Daran wird weiterhin festgehalten. Das heißt aber nicht, dass diese 
beiden Betriebstypen unterschiedlich behandelt werden (vgl. Kapitel 2.1, S. 11).  
Im konzeptionellen Teil wird grundsätzlich keine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Lebens-
mittelmärkten getroffen. Die Ziele und Grundsätze gelten für jedwede Nahversorgungsbetriebe. 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

 

2. Aussage 

Der Anregung wird gefolgt. Die Textstelle wurde wie folgt geändert: 

„5.1 Stand der Nahversorgung 

Die Entwicklung im Nahversorgungseinzelhandel war in jüngster Vergangenheit insbesondere durch 
die eine z.T. sehr aggressive Expansion der Lebensmitteldiscounter geprägt. Dies ging vor allem zu 
Lasten inhabergeführter Geschäfte. Gleichzeitig ist auch wieder eine Zunahme der Supermärkte (Le-
bensmittelvollsortimenter bis 1.500 qm Verkaufsfläche) zu bemerken. Obwohl die Gesamtzahl der Le-
bensmittelmärkte deutlich zurückgegangen ist, ist die Gesamtverkaufsfläche deutlich gestiegen.“ 

 

3. Aussage 

Vielen Dank für den Hinweis. Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Anlage 1 zu Drucksache Nr.                 /2021
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Stellungnahme zu 2.6.3 Nachfragepotenzial (S.12) 

 

 
 

Die Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nahversorgungskonzeptes und des 
integrierten Vergnügungsstättenkonzeptes ist ein langer Prozess, bei dem eine Vielzahl an Analyse-
schritten aufeinander folgen. Somit kann es im Laufe des gesamten Prozesses vorkommen, dass Ana-
lysedaten nicht mehr den aktuellen Stand darstellen. Dies hat für die Aufstellung der Gesamtkonzeption 
allerdings keine nennenswerten Auswirkungen. Es wurde fortwährend geprüft, ob die konzeptionellen 
Aussagen Aktualität besitzen. Eine Aktualisierung der Daten ist im Nachhinein nicht mehr möglich. 
 
Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Stellungnahme zu 3.1 Einzelhandel und Raumordnung (S.15) 

 
 

Der Anregung wird stattgegeben.  

Die Kapitel 3.1 und 3.2 des EHZK sind überarbeitet und die Agglomerationsregelungen des LROP 2017 
wurden ergänzend aufgenommen worden. 

Das Kapitel 10.2 im Gutachten zur Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nah-
versorgungskonzeptes und des integrierten Vergnügungsstättenkonzeptes für die Landeshauptstadt 
Hannover (Cima) wurde überarbeitet und die Agglomerationsregelungen des LROP 2017 ergänzend 
aufgenommen (s. Ergänzungsbericht Cima).  
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Stellungnahme zu 4.1.5 Solitäre Nahversorgungsstandorte (S.29) 

 

 

Der Anregung wird stattgegeben. 

Dies wird bereits im Gutachten zum Einzelhandels -und Zentrenkonzept (cima) erwähnt, vgl. Grundsatz 
3 (s. Kap. 10.5, S. 374) sowie im Einzelhandels- und Zentrenkonzept (LHH) (Kap. 7) 

Die Textstelle im EHZK wurde wie folgt geändert: 

„7. Grundsätze zur räumlichen Entwicklung, Grundsatz 3; Wohnortnahe Grundversorgung innerhalb der 
Gesamtstadt sichern, gr0ßflächiger nahversorgungsrelevanter Einzelhandel grundsätzlich nur in den 
Zentren 

„Für solitäre Nahversorgungsstandorte in strukturell integrierten Lagen besteht im Einzelfall durch die 
zusätzliche Ansiedlung von Dienstleistern und kleinflächigen Einzelhandelsbetrieben des ergänzenden 
Grundbedarfs mittel- bis langfristig die Chance, zu einem Nahversorgungszentrum aufgestuft zu wer-
den. Sofern die Kriterien für ein Nahversorgungszentrum vorliegen, kann eine entsprechende Änderung 
des Zentrenkonzeptes vorgenommen werden. Dadurch erhalten auch diese Standorte den Status eines 
geschützten zentralen Versorgungsbereichs. Die Schaffung weiterer solitärer Standorte ist bei fehlen-
den Nahversorgungsmöglichkeiten in siedlungsstrukturell integrierter Lage nach Einzelfallprüfung 
kleinflächig möglich. Bei Erweiterungs- und Ansiedlungsvorhaben sind stets die Vorgaben der Landes-
planung zu beachten. In Stadtgebieten, die derzeit über keine Nahversorgungsstrukturen verfügen, 
sollten auch alternative Nahversorgungsmöglichkeiten geprüft werden.“ 

 

Ob ein Nahversorgungsbetrieb als nicht raumbedeutsam gewertet werden kann, ist im Einzelfall und 
bei bestehenden Planungen zu prüfen. Hierzu ist eine umfassende Detailanalyse notwendig, die erst 
bei einem bestehenden Planvorhaben (VKF-Größe, ergänzende Nutzungen etc.) erfolgen kann.  
Die Ansiedlungsmatrix ermöglicht grundsätzlich auch großflächige Nahversorgungsbetriebe in sied-
lungsstrukturell integrierten Lagen. 
Nicht ausreichend versorgte Gebiete werden bereits in Kartendarstellung und im Text dargelegt. 
Prüfschritte sind bereits vorgegeben: 
 

- Nachweis der Nahversorgungsfunktion ist über die Einhaltung von 90 % periodischem Be-
darf und die Lage des Standortes zu prüfen  

- Abgleich von Einzugsgebieten und Auswirkungen ist über eine ökonomische Wirkungsprog-
nose und im Zuge eines diesen Punkt umfassenden Verträglichkeitsgutachten zu prüfen. 
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Stellungnahme zu 4.3 „Hannoversche Liste“ (S. 32) 

 

 
 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
Die Zuordnung von Tiernahrung, Tieren und zoologischen Artikeln zu nahversorgungsrelevanten Sorti-
menten würde zu deutlich verminderten Ansiedlungsmöglichkeiten dieser typischerweise auch in 
Fachmarktlagen ansässigen Einzelhandelsbetrieben führen. Bei einer Zuordnung zu nahversorgungs-
relevanten Sortimenten würden diese raumordnerisch gleichzeitig als zentrenrelevant eingestuft, so-
dass Ansiedlungsmöglichkeiten außerhalb der integrierten Lagen sehr deutlich eingeschränkt wür-
den.  
Bei der empfohlenen Zuordnung zu den nicht-zentrenrelevanten Sortimenten sind etwa Tierfutter-
fachmärkte allerdings auch weiterhin innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche zulässig und ein-
deutig erwünscht. Als angebotenes Randsortiment in Lebensmittelmärkten ist das Sortiment ohnehin 
im üblichen Umfang zulässig. 
 
Vgl. hierzu Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nahversorgungskonzeptes 
und des integrierten Vergnügungsstättenkonzeptes für die Landeshauptstadt Hannover, Cima, Kap. 9.2, 
S. 365 

„Tiernahrung, Tiere und zoologische Artikel werden vor allem in Fachmärkten (insbesondere Tierbe-
darf-Abholmärkte) in nicht-integrierten Lagen angeboten. Der Kunde kauft diese Artikel zwecks Bevor-
ratung i.d.R. in größeren Mengen mit dem eigenen Pkw ein. Da aus Sicht der cima bei dieser Entwick-
lung keine Umkehr zu erkennen ist, wird diese Warengruppe weiterhin den nicht-zentrenrelevanten 
Sortimenten zugeordnet.“ 
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Stellungnahme zu 5. Nahversorgungskonzept (S. 33) 

 

1. Aussage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aussage 

 
 

 

 

 

3. Aussage 

 

1. Aussage 

Der Anregung wird stattgegeben und der Grundsatz 4 neu gefasst. 

Dies wird im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) bereits erwähnt, vgl. hierzu 
Grundsatz 4 (Kap. 10.5, S. 374) sowie Kap. 7 des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (LHH): 

„Grundsatz 4: Großflächige wohnortbezogene Nahversorgungsbetriebe ausnahmsweise auch außer-
halb der zentralen Versorgungsbereiche möglich. 

Eine Ausnahme kann bei entsprechender Lage außerhalb der abgegrenzten Zentren zugelassen wer-
den, wenn folgende Kriterien erfüllt sind (kumulativ): 

- Siedlungsstrukturell integrierter Standort (Nahversorgungsfunktion), möglichst mit ÖPNV-An-
bindung, 

- vorhabenbezogenes Gutachten weist die Verträglichkeit für die zentralen Versorgungsberei-
che sowie den Gebietsversorgungscharakter nach (vgl. Grundsatz 6)  

- Die Vorgaben der Landesplanung sind zu beachten.“ 
 
Darüber hinaus sollen den bestehenden Betrieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche Modernisierungen und ange-
messene Verkaufsflächenerweiterungen ermöglicht werden, sofern diese für einen zeitgemäßen 
Marktauftritt bzw. ein langfristiges Fortbestehen des Unternehmens erforderlich sind (erweiterter 
Bestandsschutz). Bei Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels ist der Nachweis der Zen-
trenverträglichkeit durch die Anfertigung eines Verträglichkeitsgutachtens zu erbringen (Vorgaben 
der Landesplanung sind zu beachten).  
 

2. Aussage 

Der 500 Meter-Radius dient lediglich der Abbildung der Wettbewerbssituation und soll erste Hinweise 
auf etwaige Nahversorgungslücken in der Landeshauptstadt liefern.  

Für die Prüfung eines großflächigen Einzelhandelsvorhabens sind die Vorgaben des LROP maßgeblich, 
diese können durch das EHZK der Landeshauptstadt nicht geändert oder außer Kraft gesetzt werden.  

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

 

 

 

3. Aussage 
s. Stellungnahmen zu Aussagen 1 und 2 
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4. Aussage 

 

 
 
 
 
 
 
 
4. Aussage 
Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
Im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) werden Nahversorger unterschieden in 
Vollsortimenter und Discounter. Daran wird weiterhin festgehalten. Das heißt aber nicht, dass diese 
beiden unterschiedlich behandelt werden (vgl. Kapitel 2.1, S. 11).  
Im konzeptionellen Teil wird grundsätzlich keine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Lebens-
mittelmärkten getroffen. Die Ziele und Grundsätze gelten für jedwede Nahversorgungsbetriebe. 
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Stellungnahme zu 5.1 Stand der Nahversorgung (S. 33) 

  

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Wird bereits im Gutachten zum Einzelhandels -und Zentrenkonzept (Cima) erwähnt, vgl. 8.2, S. 318:  

„Es zeigt sich, dass in häufigen Fällen kaum oder nur schwierig zu realisierende Erweiterungsmöglich-
keiten bestehen. Daher ist bei Modernisierungsabsichten eine intensive Beratung erforderlich, um den 
Betrieben die Möglichkeit zu geben, sich im Wettbewerbsumfeld entsprechend positionieren zu können. 
Weiteres Gestaltungspotenzial ist auf Basis der ermittelten Nahversorgungsstrukturen und einer 
wachsenden Bevölkerung durchaus abzuleiten (vgl. hierzu Kap. 8.3). Neuansiedlungen außerhalb zent-
raler Versorgungsbereiche sollten nur dann möglich sein, wenn für den betreffenden Nahbereich eine 
Verbesserung der Nahversorgungssituation und/ oder der Nahversorgungsqualität erreicht wird und 
nur, wenn eine Einzelfallprüfung die Verträglichkeit für die zentralen Versorgungsbereiche nachweisen 
konnte. Optimierung der Nahversorgung in Hannover heißt zum überwiegenden Teil Standortsicherung 
durch Modernisierung.“ 

Darüber hinaus sollen den bestehenden Betrieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche Modernisierungen und ange-
messene Verkaufsflächenerweiterungen ermöglicht werden, sofern diese für einen zeitgemäßen 
Marktauftritt bzw. ein langfristiges Fortbestehen des Unternehmens erforderlich sind (erweiterter Be-
standsschutz). Bei Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels ist der Nachweis der Zen-
trenverträglichkeit durch die Anfertigung eines Verträglichkeitsgutachtens zu erbringen (Vorgaben der 
Landesplanung sind zu beachten). 

Und siehe auch Abwägung zu 5. Nahversorgungskonzept 

Stellungnahme zu 5.4 Ziel des Nahversorgungskonzeptes (S. 38) 

 

 

 

 

Mit „qualitativer Umbau“ ist nicht der Austausch von Discountern zu Vollsortimentern gemeint.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme zu 6. Ziele des Einzelhandels und Zentrenkonzeptes (Ziel 8) (S. 40) 

 

 

 
Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
Das Ziel 8: „Optimierung und Ausnutzung von Grundstücken“ wurde auf Grundlage des Ratsbeschlus-
ses vom 26.09.2019 (Drucksache 1843/2019) in die Anlage zu Drucksachen Nr. 782/2020 N1 aufge-
nommen. 
Es ist demnach bei der Genehmigung von Einzelhandelsprojekten darauf hinzuwirken, dass diese zu-
künftig grundsätzlich in mehrgeschossiger Bauweise und Nutzungsmischung (Wohnen/ und oder ge-
werbliche Nutzung) errichtet werden. 
Es wird jeweils eine Prüfung des Einzelfalls vorgenommen, ob dieses Ziel umsetzbar ist. 
 



Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nahversorgungskonzeptes und des integrierten 

Vergnügungsstättenkonzeptes für die Landeshauptstadt Hannover    

9 

 

Stellungnahme zu 7. Grundsätze zur Räumlichen Entwicklung (S. 41f.)  

 

3. Grundsatz 

 
4. Grundsatz, 1. Aussage 

 
4. Grundsatz, 2. Aussage 

 

 
 

4. Grundsatz, 3 Aussage 

 

3. Grundsatz 

Der Anregung wird stattgegeben. 

Dies wird bereits im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) (Kap. 10.5, S. 374) sowie 
im Einzelhandels- und Zentrenkonzept (LHH) (Kap. 7) erwähnt, vgl. Grundsatz 4: 

Die Textstelle wurde wie folgt geändert: 

„7.1 Grundsätze zur räumlichen Entwicklung (S. 42) 

Grundsatz 4: Großflächige wohnortbezogene Nahversorgungsbetriebe ausnahmsweise auch außerhalb 
der zentralen Versorgungsbereiche möglich 

Eine Ausnahme kann bei entsprechender Lage außerhalb der abgegrenzten Zentren zugelassen wer-
den, wenn folgende 
Kriterien erfüllt sind (kumulativ): 
 siedlungsstrukturell integrierter Standort (Nahversorgungsfunktion), möglichst mit ÖPNV-Anbin-

dung,  

 vorhabenbezogenes Gutachten weist die Verträglichkeit für die zentralen Versorgungsbereiche so-
wie den Gebietsversorgungscharakter nach (vgl. Grundsatz 6)  

 Die Vorgaben der Landesplanung sind zu beachten 

 
4. Grundsatz, 1. Aussage  
S. Stellungnahme zum 3. Grundsatz; Grundsatz 4: hier wird deutlich, dass dieser Punkt nicht ausge-
schlossen wird und in Einzelfällen eine Verträglichkeitsprüfung erfolgen muss (s. Grundsatz 6; Kap. 7, 
S. 42f). 
 
4. Grundsatz, 2. Aussage 
Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen.  
Die Ziele und Grundsätze des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen.  
Die Vorgaben der Landesplanung sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
4. Grundsatz, 3. Aussage 
Dies wird bereits aus dem Grundsatz deutlich und wird aus diesem Grund nicht ergänzt. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   

Stellungnahme zum Standort Lindemannallee 21 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das vorliegende Konzept schließt Entwicklungsmöglichkeiten des nahversorgungsrelevanten Einzel-
handels an Standorten außerhalb der definierten Zentren nicht aus. 
Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grundsätze des Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 

Stellungnahme zum Standort Wülferoder Straße 51 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen.  
Die Ziele und Grundsätze des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 
 
Die Lage im D-Zentrum schließt eine Vergrößerung eines Betriebes nicht von vornherein aus.  
Spezielle Einzelfallregelungen trifft das EHZK aber nicht. 
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Stellungnahme zum Standort General-Wever-Straße 155 

 

1. Aussage 

 
2. Aussage 

 

 

 

1. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die mögliche Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters steht den Zielsetzungen zum Entwicklungsbe-
reich Gartenstadt Hannover Nord (Freiherr-von-Fritsch-Kaserne, General-Wever-Straße) nicht entge-
gen. Für den Standort läuft derzeit ein B-Plan Aufstellungsverfahren mit dem Ziel, ein standortgerech-
tes Nahversorgungsangebot auf der Grundlage eines Verträglichkeitsgutachtens anzusiedeln und pla-
nungsrechtlich abzusichern. 

 

 

 

 

2. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Stellungnahme zum Standort Hildesheimer-Straße 401 

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen.  
Die Ziele und Grundsätze des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme zum Standort Davenstedter Straße 234a 

 

1. Aussage 

 
2. Aussage 

 
 

 

 

 

 

 
 
1. Aussage 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grundsätze des Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aussage 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das vorliegende Konzept schließt Entwicklungsmöglichkeiten des nahversorgungsrelevanten Einzel-
handels an Standorten außerhalb der definierten Zentren nicht aus. 
Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. 
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Stellungnahme EDEKA-MIHA Immobilien-Service GmbH vom 19.02.2021; Bezug: Gutach-

ten zum Einzelhandelskonzept (cima) 

Abwägungsergebnis 

Stellungnahme zur Nahversorgungssituation im Stadtbezirk 12 – Herrenhausen-Stöcken (S. 

286) 

nach dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept S. 350 wird die Nahversorgungssituation im 

Stadtbezirk 12 -Herrenhausen - Stöcken insbesondere im Norden Stöckens und Westen Lede-

burgs als nicht vollständig flächendeckend gewährleistet. Das Angebot ist nicht ausgewogen 

und kann qualitativ und quantitativ optimiert werden. Mehrere Versorgungsbereiche, wie auf 

der Edeka an der Köhnsenstr. 18 weisen nicht mehr zeitgemäße Strukturen auf. 

 

Ziel des Eigentümers und des Betreibers Edeka ist hier ein Abriss und Neubau auf der gegen-

überliegenden Straßenseite mit einer ausreichend großen Verkaufsfläche. Diese Entwicklung 

soll den Standort langfristig wettbewerbsfähig aufstellen und vor allem die wohnortnahe Ver-

sorgung der Bevölkerung in dieser siedlungsstrukturell integrierten Lage dauerhaft sichern. 

 

Wir bitten um Prüfung der Ausweisung eines zentralen Versorgungsbereiches des Edekas an 

der Köhnsenstraße 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

„Zentrale Versorgungsbereiche zeichnen sich durch ein gemischtes Angebot an öffentlichen und priva-
ten Versorgungseinrichtungen (Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen, Handwerksbetriebe, Bü-
ronutzungen, Wohnungen) aus, die städtebaulich und funktional eine Einheit bilden.“ (vgl. 6.1, S. 44/ 
Bezug: Gutachten zum Einzelhandelskonzept cima, s. weiteres Infomaterial zur DS) 

Der Standort Köhnsenstraße weist diese Voraussetzungen nicht auf. Auch ist der Standort vom E-Zent-
rum Stöcken zu weit entfernt, als dass er hier einbezogen werden könnte. Wir verweisen in diesem 
Zusammenhang auf den Grundsatz 4: Großflächige wohnortbezogene Nahversorgungsbetriebe aus-
nahmsweise auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche möglich (vgl. Kap. 10.5, S. 374/Bezug: 
Gutachten zum Einzelhandelskonzept cima, s. weiteres Infomaterial zur DS). 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplanverfahren für diesen Bereich läuft, mit dem Ziel 
einen Ersatzstandort für den abgängigen Markt planungsrechtlich unter der Berücksichtigung der Ziele 
des EHZK und der Raumordnung (LROP 2017) zu sichern. 
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Stellungnahme Gemeinde Isernhagen vom 22.02.2021; Bezug: Gutachten zum Einzelhan-

delskonzept (cima) 

Abwägungsergebnis 

Stellungnahme zum Sonderstandort Varrelheide (S. 128) 

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept unterstützt eine moderate Entwicklung des im Regio-

nalen Raumordnungsprogramm definierten „regional bedeutsamen Fachmarktstandortes“ mit 

überwiegend nicht zentrenrelevantem Einzelhandel. Dieser Standort behält zudem durch die 

Grenzlage zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Gemeinde Isernhagen ein Allein-

stellungsmerkmal. Insbesondere ist von dieser interkommunalen Besonderheit das A2-Center 

betroffen, dem aufgrund der aktuellen Entwicklung des real-Marktes eine Veränderung und 

Umstrukturierung unweigerlich bevorsteht und dem heutigen Marktgeschehen angepasst sein 

muss. 

Die Gemeinde geht davon aus, dass das vorliegende Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

marktorientierten Veränderungen in diesem Bereich nicht entgegenspricht und, sofern erfor-

derlich, interkommunale Abstimmungen zum Wohle des Gesamtstandortes und zur Verhinde-

rung großflächigen Leerstandes positiv begleitet werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das vorliegende Einzelhandels- und Zentrenkonzept spricht marktorientierten Veränderungen in die-
sem Bereich nicht entgegen und begleitet, sofern erforderlich, interkommunale Abstimmungen zum 
Wohle des Gesamtstandortes und zur Verhinderung großflächigen Leerstandes. Ansiedlungs- und Er-
weiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen.  
 

 

Stellungnahme zum Vergnügungsstättenkonzept 

Die Gemeinde Isernhagen begrüßt die stringente Reglementierung von Vergnügungsstätten. 

Der Grundsatz Fachmarktzentren von Vergnügungsstätten freizuhalten wird ausdrücklich be-

grüßt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Plan Zwei vom 22.02.2021; Bezug: Gutachten zum Einzelhandelskonzept 

(cima) 

Abwägungsergebnis 

Stellungnahme zur Weiterentwicklung des Mühlenbergzentrums (S. 235) 

 

Ein wesentliches Ziel der Quartiersentwicklung im Rahmen des Städtebauförderprogramms „So-

zialer Zusammenhalt“ ist die Sicherung der Versorgungsangebote im Quartier. Ziel muss es sein, 

die vorhandenen Betriebe zu halten und darüber hinaus neue Interessenten für leerfallende Ge-

werbeflächen zu finden. Parallel zur geplanten Umgestaltung des Mühlenbergzentrums soll so 

auch das Versorgungsangebot verbessert werden, um die Nachhaltigkeit der Entwicklung sicher-

zustellen. 

Das Nachfragevolumen der Einwohner*innen des Mühlenbergs im periodischen Bereich von ca. 

23,9 Mio. Euro wird zur Zeit durch den hier getätigten Umsatz von 12 Mio. Euro (CIMA 2019, 325) 

nicht abgeschöpft. D.h. die Bewohner*innen fahren in andere Zentren (z.B. nach Wettbergen-

West und nach Bornum), um sich dort mit Waren des täglichen Bedarfs einzudecken. Mit der 

Bindung des abfließenden Umsatzes auf dem Mühlenberg selbst besteht die Chance, durch neue 

und moderne Angebote im Bereich des periodischen Handels zu einer nachhaltigen Aufwertung 

des Mühlenbergzentrums zu kommen. 

Die vorhandenen Einzelhandelsflächen sind nach Größe und Zuschnitt nicht geeignet, neue und 

moderne Anbieter aufzunehmen. Wir plädieren deshalb dafür den zentralen Versorgungsbereich 

D-Zentrum Mühlenbergzentrum in Richtung Park-and-Ride-Anlage/Tresckowstraße und in Rich-

tung Stauffenbergplatz auszuweiten. 

Erste Voruntersuchungen haben gezeigt, dass in diesem Bereich attraktive zukunftsfähige Ein-

zelhandelsflächen entwickelt werden könnten, die in Kombination mit anderen Nutzungen (z.B. 

barrierefreies Wohnen) zu einer wesentlichen städtebaulichen Aufwertung des Eingangs zum 

Mühlenbergzentrum beitragen können. Erste Interessensbekundungen größerer Einzelhandels-

ketten wurden bereits geäußert. 

Unseres Erachtens besteht die Chance, das Mühlenbergzentrum durch die geplanten Umgestal-

tungs- und Entwicklungsmaßnahmen zum Imageträger und zur über den Stadtteil hinauswirken-

den Visitenkarte des Mühlenbergs zu machen. 

 

Der Anregung wird stattgegeben. 

Nach Überprüfung der räumlichen Erweiterungsmöglichkeit des D-Zentrums Mühlenbergzentrum wer-
den die nordöstlich angrenzenden Parkplatzflächen sowie die nördlich anschließenden Flächen um den 
Stauffenbergplatz auf Grundlage der vorliegenden Informationen zu geplanten Ansiedlungen von Ein-
zelhandelsbetrieben als Entwicklungsbereich ausgewiesen. Die Flächen sind dann als Teil des zentralen 
Versorgungsbereiches zu betrachten, sobald sich die Planungen konkretisieren. Planerisch gelten da-
mit auch die Regelungen für den zugehörigen zentralen Versorgungsbereich.  

Die Funktion eines D-Zentrums soll dabei beibehalten werden. 

Bei der Umsetzung der Planungen ist eine sinnvolle Verknüpfung zu den bestehenden Einzelhandels- 
und Dienstleistungsnutzungen herzustellen. 
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Stellungnahme Privatperson vom 18.01.2021; Bezug: Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

(LHH) 

Abwägungsergebnis 

Stellungnahme zu Allgemeinen Themen 

 

1. Aussage 

Als ehemaliger langjähriger Handelsmanager mit internationaler Erfahrung muss ich leider fest-

stellen, dass das EH - Konzept wenig zukunftsorientiert ist, was sich nach dem Ende der Coro-

nazeit schnell herausstellen wird. 

 

2. Aussage 

Wo sind eigentlich die Kundenbefragungen und die kundenorientierten Bedarfsanalysen? Auch 

die Segmentierung der Verbrauchergruppen bzw. das Verbraucherverhalten der verschiedenen 

Altersgruppen wird nicht untersucht. 

 

3. Aussage 

Was sind die konkreten Vorschläge zur Abschaffung der Steinwüsten? 

 

4. Aussage 

Die sog. "Zentrenhierarchisierung" (welch Unwort!) ist klassische Planwirtschaft, die an die DDR 

erinnert. 

 

5. Aussage 

Newcomer mit neuen Ideen sind offensichtlich nicht gefragt. 

 

6. Aussage 

Das "Konzept" orientiert sich mehr oder weniger am Istzustand. 

 

7. Aussage 

Die Innenstädte werden sich so von den Onlinebestellungen und der Überreglementierung 

nicht mehr erholen. Die "Galerien" werden die nächsten "Opfer" des Online-Handels sein, z.B. 

die Galerie Luise. 

 

 

 

 

8. Aussage 

 

1. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Fehlender Bezug zu inhaltlichen Aspekten des Einzelhandels- und Zentrenkonzept. 

 

 

2. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) werden die Ergebnisse der Online-Bür-
gerbefragung in Kap. 14.8 ausführlich dargelegt. Das Verbraucherverhalten wird u.a. in Kap. 2.2 Trends 
im Verbraucherverhalten thematisiert. 

 

Folgende Aussagen 3-16 

Die übrigen Aussagen haben keinen direkten inhaltlichen Bezug zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
und bleiben aus diesem Grund unkommentiert.  
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"Autos 'raus und Kettengastronomie 'rein" wird nicht funktionieren. Aber nur noch die Ketten 

mit eigenen Juristen können die von Ihnen angestrebte bzw. bereits praktizierte Bürokratie 

noch meistern. 

 

 

9. Aussage 

Ich bin gespannt, was der Stadt Hannover zum geschlossenen Karstadthaus oder dem Maritim-

hotel einfallen wird. Vom Ihmezentrum will ich gar nicht reden - alles Sünden der immer schon 

reglementierten Stadtpolitik in der Vergangenheit. 

 

10. Aussage 

Als Bürger Hannovers vermeide ich schon lange die Innenstadt, die mit grauen toten Plätzen 

jegliches Flair vermissen läßt. 

 

11. Aussage 

Was auch nicht untersucht wurde: Viertel, die bereits heute von Migranten beherrscht werden, 

wie z.B. das Steintor. Sollen diese Tendenzen gefördert werden, oder will man Dönerbuden, 

Shishabars und Spielhallen weiter in der Stadt verteilen? 

 

12. Aussage 

Ich hoffe sehr, dass man mal einige Praktiker aus dem Handel und die Kunden aus Hannover 

befragt und nicht nur einem Gutachterbüro aus einer anderen Stadt folgt. Besser wäre dann 

schon ein Blick in ausländische Städte. 

 

13. Aussage 

Schlimm ist auch die systematische Stadtzerteilung durch die Strassenbahn, z.B. in der Vahren-

walder Strasse oder der Podbi. 

 

Die Hochbahnsteige werden jetzt auch noch die Limmer Strasse und den Ortsteil Badenstedt 

zersplittern. 

 

14. Aussage 

Aber als Bürger würde ich mir wünschen, dass die Stadt Hannover außer grauem Betonpflaster 

z.B. interessante Plätze ohne Fahrrad- oder Rollerwirrwarr bietet und nicht nur eine "Stadt für 

Kontrollen des Ordnungsamtes" ist. 

 

15. Aussage 

Auch der Sicherheitsaspekt und die Sauberkeit spielen eine große Rolle. Aus meinem Umfeld 

geht keiner mehr abends in die Innenstadt. 
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16. Aussage 

Ich nehme Stellung, ohne Mitglied oder Lobbyist irgendeines Handelszweiges, -verbandes oder 

-betriebs zu 

sein. Auch habe ich weder verwandtschaftliche noch andere Beziehungen zu einem Händler. 

Stellungnahme zur Verkaufsflächenbegrenzung und Innenstadtsortimenten 

 

Was soll z.B. noch die 800 qm - Verkaufsflächenbegrenzung? Sie wurde seinerzeit eingeführt, 

um SBWarenhäuser und Verbrauchermärkte aus der Stadt fernzuhalten. Diese haben sich dann 

am Stadtrand (z.B. Altwarmbüchen) angesiedelt und Kaufkraft aus Hannover abgezogen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Wir verweisen auf die gesetzlichen Vorgaben und die Rechtsprechung. Fehlender Bezug zum Einzel-
handels- und Zentrenkonzept. 

 

Stellungnahme zur „Hannoversche Liste“ (S. 32) 

 

1. Aussage 

Es wird eine Innenstadtverdichtung angestrebt (klimapolitisch sehr bedenklich - andere Städte 

schlagen Schneisen), aber größere Lebensmittelmärkte darf es in der Stadt nicht geben. 

 

2. Aussage 

Die Klassifizierung der Sortimente ist auch nicht besonders sinnvoll. 

Nur ein Beispiel: weil es "Tiergeschäfte" gibt, ist Tiernahrung nach Ihrer Studie ein "Nicht-zen-

trenrelevantes Sortiment". Dabei ist es wohl klar, dass Tiere wie Menschen täglich ihre Nah-

rungsmittel benötigen. 

 

 

1. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

2. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Zuordnung von Tiernahrung, Tieren und zoologischen Artikeln zu nahversorgungsrelevanten Sorti-
menten würde zu deutlich verminderten Ansiedlungsmöglichkeiten dieser typischerweise auch in 
Fachmarktlagen ansässigen Einzelhandelsbetrieben führen. Als nahversorgungsrelevante Sortimente 
würden diese raumordnerisch gleichzeitig als zentrenrelevant eingestuft und dem ist nicht so.  
 
Vgl. hierzu Kap. 9.2, S. 365 

„Tiernahrung, Tiere und zoologische Artikel werden vor allem in Fachmärkten (insbesondere Tierbe-
darf-Abholmärkte) in nicht-integrierten Lagen angeboten. Der Kunde kauft diese Artikel zwecks Bevor-
ratung i.d.R. in größeren Mengen mit dem eigenen Pkw ein. Da aus Sicht der cima bei dieser Entwick-
lung keine Umkehr zu erkennen ist, wird diese Warengruppe weiterhin den nicht-zentrenrelevanten 
Sortimenten zugeordnet.“ 
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Stellungnahme zu 5.3 Wochenmärkte (S. 38) 

 

1. Aussage 

Positiv finde ich die Förderung von Wochenmärkten und Markthallen, aber wieviele kleine Be-

triebe können die Überreglementierung noch durchhalten? 

 

2. Aussage 

Ein zentraler täglicher Wochenmarkt wäre außerdem besser als viele kleine "Budenansammlun-

gen" in verschiedenen Stadtteilen, z.B. in Badenstedt. 

 

 

 

1. Aussage 

Fehlender Bezug zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept. 

 

 

2. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Netto Marken-Discount GmbH & Co. KG vom 22.02.2021; Bezug: Gutach-

ten zum Einzelhandelskonzept (cima) 

Abwägungsergebnis 

Stellungnahme zum zentralen Versorgungsbereich D-Zentrum Mühlenbergzentrum (S. 

235) 

[…] 

1. Aussage 

 

 

Der Anregung wird stattgegeben. 

Nach Überprüfung der räumlichen Erweiterungsmöglichkeit des D-Zentrums Mühlenbergzentrum wer-
den die nordöstlich angrenzenden Parkplatzflächen sowie die nördlich anschließenden Flächen um den 
Stauffenbergplatz auf Grundlage der vorliegenden Informationen zu geplanten Ansiedlungen von Ein-
zelhandelsbetrieben als Entwicklungsbereich ausgewiesen. Die Flächen sind als Teil des zentralen Ver-
sorgungsbereiches zu betrachten, sobald sich die Planungen konkretisieren. Planerisch gelten damit 
auch die Regelungen für den zugehörigen zentralen Versorgungsbereich. Die Funktion eines D-Zent-
rums soll dabei beibehalten werden. 

Bei der Umsetzung der Planungen ist eine sinnvolle Verknüpfung zu den bestehenden Einzelhandels- 
und Dienstleistungsnutzungen herzustellen. 
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Stellungnahme Region Hannover vom 01.03.2021; Bezug: Gutachten zum Einzelhandels-

konzept (cima) 

Abwägungsergebnis 

Stellungnahme zu Allgemeinen Themen 

 

1. Aussage 

Obwohl sich aus der aktuellen Einzelhandelssituation pandemiebedingt keine verlässlichen 

Aussagen zur zukünftigen Entwicklung ableiten lassen, so geben Entwicklungstrends doch 

deutliche Hinweise. Der Anteil des internetbasierten Einkaufens wird sich in allen Bereichen des 

Einzelhandels weiter erhöhen. Bei den klassischen Leitsortimenten der Innenstädte – Textilien, 

Schuhe – werden Geschäftsschließungen, u.a. aufgrund von Insolvenzen, sowie eine Reduzie-

rung von Verkaufsflächen in einem größeren Maßstab erwartet. 

 

2. Aussage 

Wesentliche Zielsetzungen des vorliegenden Konzeptes sind die Bestimmung von zentralen 

Versorgungsbereichen im Sinne des Baugesetzbuches sowie die Gewährleistung einer flächen-

deckenden Nahversorgung. 

 

3. Aussage 

Im Kapitel 10.1 bzw. 10.2 sollten die neuen Agglomerationsregelungen des LROP 2017 und des 

RROP 2016 aufgenommen werden, weil es sich hierbei um ganz wesentliche raumordnerische 

Steuerungsinstrumente handelt, um unverträgliche Einzelhandelsagglomerationen frühzeitig zu 

verhindern. 

 

4. Aussage 

Auf Seite 26 muss es B3 Richtung Burgdorf, Celle heißen statt B6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aussage 

 

 

1. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
 
 
2. Aussage 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
3. Aussage 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Kapitel 10.2 wurde überarbeitet und die Agglomerationsregelungen des LROP 2017 ergänzend aufge-
nommen (s. Ergänzungsbericht zum Gutachten zum Einzelhandelskonzept, cima).  

 
 
4. Aussage 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der Text wurde entsprechend korrigiert. 

Kapitel 3.1, 6. Absatz, S. 26: 
„Wichtige Verbindungsachsen in die Region stellen insbesondere die […] durch das Stadtgebiet 
verlaufende B6, die A37 (im weiteren Verlauf B6 Richtung Burgdorf, Celle), […] dar.“  
 
wird wie folgt geändert: 
 
„Wichtige Verbindungsachsen in die Region stellen insbesondere die […] durch das Stadtgebiet 
verlaufende B6 B3, die A37 (im weiteren Verlauf B6 Richtung Burgdorf, Celle), […] dar.“  
 
 
 
5. Aussage 
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Die Sicherung der Nahversorgung ist auch aufgrund des demographischen Wandels von gro-

ßer Bedeutung. Im Einzelhandelskonzept der Stadt Hannover nimmt dieses Thema daher auch 

einen besonderen Stellenwert ein. 

Dies ist sehr zu begrüßen, da die räumliche Verteilung und Organisation der Einzelhandelsnah-

versorgung, insbesondere mit Gütern des täglichen Bedarfs, weitreichende Folgen für die Le-

bensqualität des Einzelnen und für die Attraktivität einer Stadt als Wohn- und Arbeitsort hat. 

In diesem Zusammenhang sollte jedoch noch deutlicher die Frage der Tragfähigkeit von zu-

sätzlichen großflächigen Ansiedlungen – insbesondere von großen Supermärkten teilweise 

auch in Kombination mit einem Lebensmitteldiscounter – gestellt werden. 

Da die Betriebsgrößen vor allem im Lebensmitteleinzelhandel (Vollsortimenter und Dis-coun-

ter) in den letzten zehn Jahren erheblich angestiegen sind und gleichzeitig die Einzugsgebiete 

auch durch Straffung von Filialnetzen wachsen, birgt das Angebot von vielen Alternativstandor-

ten die Gefahr eines „Kannibalismus“ zu Lasten städtebaulich anspruchsvollerer Versorgungs-

bereiche. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grundsätze des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 
Vgl. hierzu insbesondere Grundsatz 6: Sicherstellung der Verträglichkeit von großflächigen Ansiedlun-
gen mit relevantem Anteil zentrenrelevanter bzw. nahversorungsrelevanter Sortimente für zentrale 
Versorgungsbereiche. 
 
 
 
 

Stellungnahme zu 6.2. Zur Hierarchie und Abgrenzung von zentralen Versorgungsberei-

chen und Ergänzungsstandorten in Hannover (S. 46 ff.) 

 

Um die Vorteile der Erreichbarkeit, der kurzen Wege, einer interessanten Nutzungsmischung, 

Ausstrahlung und Aufenthaltsqualität als Vorzüge der Innenstadt sowie integrierter Stadtteil- 

oder Ortszentren zu nutzen, sollten gerade bei sich verschlechternden Rahmenbedingungen 

für den stationären Einzelhandel die zentrenbildenden und -prägenden Nutzungen räumlich 

konzentriert werden. 

Die aktuelle Fortschreibung eines Zentrenkonzeptes mit fünf Hierarchiestufen birgt die Gefahr 

einer zu großen Standortkonkurrenz zwischen den Zentralitätsstufen und auch zwischen den 

Standorten gleicher Zentralitätsstufe. Gerade dies soll aber das Konzept verhindern 

Angesichts der gewachsenen Probleme des stationären Einzelhandels, insbesondere im aperio-

dischen Bedarfssegment, könnte eine räumliche Bündelung von Potenzialen und Magnetbetrie-

ben auf weniger Zentren langfristig eine tragfähigere Strategie sein. 

Dies bedeutet nicht, die kleineren Versorgungsstandorte hinsichtlich ihrer Nahversorgungs-

funktion zu vernachlässigen. 

Jedoch wäre der Rahmen für großflächige Neuansiedlungen und Erweiterungen über eine Nah-

versorgungsfunktion hinaus deutlich enger gefasst und im Sinne der Raumordnung im Einzel-

fall auch rechtssicherer. 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Die derzeitige Zentren-Hierarchisierung wird beibehalten. Als Mindestkriterium für die Ausweisung als 
ZVB wurde das Vorhandensein mindestens eines Nahversorgungsbetriebs (Lebensmittelvollsortimen-
ter, -discounter, sonstiger Lebensmittelmarkt) sowie eines ergänzenden Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsangebots definiert. So tragen auch kleine Zentren zur Nahversorgung bei (vgl. Kap. 6.2). Die An-
zahl der Hierarchiestufen wurde gegenüber dem Konzept von 2011 bereits deutlich reduziert. 

 

Möglichkeit zur ergänzenden Einordnung: 

Eine Ansiedlung eines großflächigen Nahversorgungsbetriebes (> 800 qm Verkaufsfläche) ist raum-
ordnerisch möglich, wenn… 

 der Standort einer städtebaulich integrierten Lage gem. RROP entspricht (innerhalb oder im 
engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit den zentralen Versorgungsberei-
chen, hier nur A- bis C-Zentren ausgewiesen)  

 der Standort die Kriterien für die Ausnahmeregelung des Integrationsgebotes gem. LROP 
erfüllt. U.a. muss dafür folgenden Nachweise erbracht werden:  

 mind. 90 % der VKF periodische Sortimente, 

 Nachweis zur nicht vorhandenen Möglichkeit der Vorhabenansiedlung in städte-
baulich integrierter Lage 

 Räumlich funktioneller Zusammenhang zu Wohngebieten, Lage innerhalb des zent-
ralen Siedlungsgebietes, Einbindung ÖPNV 

 Vorliegen eines verbindlichen städtebaulichen Konzeptes.  
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 ein Nachweis erbracht wird, dass es sich um ein nicht-raumbedeutsames Vorhaben der Nah-
versorgung handelt (wohnortbezogene Nahversorgung) 

- Hierzu ist u.a. nachzuweisen, dass mehr als 50 % des Vorhabenumsatzes aus einem 
fußläufigen Einzugsgebiet stammt. 

 

Für Nahversorgungsstandorte in siedlungsstrukturell integrierten Lagen: Großflächig möglich, wenn 
Kriterien der wohnortbezogenen Nahversorgung gem. LROP eingehalten werden. 

 

Stellungnahme zu 7.1. Stadtbezirk 01 – Mitte (S. 56) 

 

Im Sinne eines zukunftsfähigen Orientierungsrahmens für die nächsten zehn Jahre wären auch 

hinsichtlich vorhandener und zu befürchtender Leerstände, auch in 1-A-Lagen, deutlichere 

fachliche Empfehlungen geboten. Der räumliche Umgriff der Innenstadt (A-Zentrum), insbeson-

dere im Bereich westlich des Steintors (Lange Laube), könnte im Interesse einer kompakten 

„City“ auch als „Ergänzungsbereich“ eingestuft werden. 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Die derzeitige Zentren-Hierarchisierung wird beibehalten, vgl. hierzu S. 59: 

„Insgesamt liegt damit im A-Zentrum Mitte eine der Funktion eines Oberzentrums angemessene Grö-
ßenstruktur vor, die bei einer großen Anzahl von Magnetbetrieben ebenfalls Raum für kleine und mit-
telgroße Anbieter in unterschiedlichen Lagekategorien vorhält. Neben der Stärkung des Kernbereiches 
gilt es, zukünftig auch den Fokus auf die Nebenlagen zu legen. In diesen kann eine verstärkte Heraus-
stellung der Vorzüge der unterschiedliche Lagebereiche dazu verhelfen, innerhalb des A-Zentrums 
Mitte ein eigenes Profil zu bilden.“ 

Stellungnahme zu 7.7. Stadtbezirk 07 – Südstadt-Bult (S. 183) 

 

1. Aussage 

Trotz der randlichen Lage im Stadtteil Südstadt ist die Neubewertung und Aufstufung des Be-

reichs „An der Weide“ zu einem „zentralen Versorgungsbereich“ auch aus regionalplanerischer 

Sicht nachvollziehbar. 

Es sollten jedoch eine bessere ÖPNV-Anbindung und eine engere fußläufige Verzahnung ange-

strebt werden, um die Versorgungsfunktion für den gesamten Stadtteil auch für die weniger 

mobilen Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten. 

 

 

 

 

 

2. Aussage 

Die Festlegung im RROP 2016 als regionalbedeutsamer Fachmarktstandort steht der beabsich-

tigten Aufstufung dieses wichtigen Versorgungsbereiches nicht entgegen. 

Hinsichtlich der Größe des zentralen Versorgungsbereiches wird aber empfohlen, eine kompak-

tere Abgrenzung vorzunehmen, unter Verzicht des südlichen Bereichs des Bau-marktes und 

Möbelmarktes. 

 

1. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die ÖPNV-Anbindung und eine engere fußläufige Verzahnung werden bereits im Gutachten zum Einzel-
handels- und Zentrenkonzept (cima) thematisiert und als Entwicklungsziele erwähnt: „Die Erreichbar-
keit mit dem öffentlichen Verkehr ist nur eingeschränkt möglich. Im Süden ist eine Bushaltestelle an-
gesiedelt, die allerdings mehr als 250 Meter von den Einzelhandelsbetrieben im Norden entfernt ist. 
Somit ist die Erreichbarkeit insbesondere für eingeschränkt mobile Menschen für die Einzelhandelsbe-
triebe mit kurzfristigen Bedarfsgütern, wie den Lebensmittelbetrieben, problematisch. […] Die fuß-
läufigen Wegebeziehungen in Richtung Südstadt sollten stärker ausgeprägt werden. Zu einer besseren 
Erreichbarkeit zählt auch die Verbesserung der ÖPNV-Erreichbarkeit. Hier ist eine Optimierung des 
ÖPNV-Netzes zu prüfen.“ (vgl. S. 188/ 189) 

 

2. Aussage 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ergänzende Einzelhandelsnutzungen, auch des aperiodischen, nicht-zentrenrelevanten Bedarfs sind 
durchaus kompatibel mit den Entwicklungszielen eines C-Zentrums. Eine etwaige Nachnutzung der be-
stehenden Märkte durch übrige Sortimentsgruppen wird hierdurch ermöglicht. Diese wären im Sinne 
der Entwicklungsziele des Standortbereichs. 
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Stellungnahme zu 7.13. Stadtbezirk 13 – Nord (S. 305) 

 

Kritisch beurteilt werden die Entwicklungsvorstellungen für den „Entwicklungsbereich Hainholz“ 

in direkter Nachbarschaft zum Sonderstandort „Schulenburger Landstraße“. 

Um die vorhandenen höherrangigen Zentren (z. B. C-Zentrum Engelbosteler Damm) nicht zu 

schwächen, müssen großflächige Einzelhandelsansiedlungen ausschließlich auf periodische Sor-

timente beschränkt werden. 

Ergänzende Fachmärkte mit zentrenrelevanten / aperiodischen Sortimenten würden in Verbin-

dung mit den vorhandenen Einzelhandelsnutzungen im benachbarten Sonderstandort eine un-

zulässige Sogwirkung in Richtung einer städtebaulich nicht integrierten Lage im Sinne des 

LROP entfalten. 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
Durch die geplante Entwicklung des Bereiches zu einem D-Zentrum werden die höherrangigen Zentren 
nicht geschwächt. Nicht nur die A-C Zentren entsprechen den Zielen der Raumordnung, da sie mit den 
Versorgungskernen übereinstimmen, die im RROP festgelegt worden sind. Auch die D- und E-Zentren 
sind durchaus raumordnerisch erwünscht, da sie die Nahversorgung im engeren Sinn sicherstellen. 
Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grundsätze des Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 
Die Pläne für eine Ansiedlung von zwei Lebensmittelmärkten im Standort „Entwicklungsbereich Hain-
holz“ sind bereits weit fortgeschritten und das Bebauungsplanverfahren läuft. Die Realisierung ist 
durch den Investor gesichert. Zu beachten ist, dass in einem (planerischen) D-Zentrum zentrenrele-
vante Hauptsortimente kleinflächig, nahrungsversorgungsrelevante Hauptsortimente auch großflächig 
zulässig sind.  
 
Dazu verweisen wir auf S. 310 im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima): „Durch 
mögliche Entwicklungen im nördlich anschließenden Entwicklungsbereich Hainholz können sich positive 
Impulse für das gesamte Zentrum ergeben. Beide Bereiche gilt es, zukünftig miteinander zu verknüp-
fen. Hinsichtlich der möglichen Verkaufsflächenausstattung und Attraktivität des dann erweiterten 
Zentrums wäre eine Aufstufung zu einem D-Zentrum denkbar.“ 
 

Stellungnahme zu 10.5. Grundsätze der Einzelhandelsentwicklung in Hannover (S. 373) 

 

1. Aussage 

Nach hiesigem Eindruck erfüllen nicht alle wohnquartiersbezogenen Ladenzeilen / Einkaufsbe-

reiche und Entwicklungsbereiche die Kriterien eines „zentralen Versorgungsbereichs“ vollstän-

dig. Insoweit stellt sich aus Sicht der Raumordnung auch die Frage, ob einige als E-Zentren ein-

gestufte Einzelhandelsstandorte nicht als „einfache“ Nahversorgungsstandorte einzuordnen 

wären. 

 

 

 

 

2. Aussage 

Zudem sollten die Mindestkriterien, insbesondere für die Einstufung eines Einzelhandelsstan-

dortes als E-Zentrum, deutlicher aufgezeigt werden, um die Bewertung nachvollziehen zu kön-

nen. Nach hiesiger Einschätzung kann bei einem Einzelhandelsbesatz, der in der Summe weni-

ger als 800 m² Verkaufsfläche aufweist, keine raumbedeutsame Wirkung angenommen werden. 

Eine Einstufung als E-Zentrum und damit als zentraler Versorgungsbereich ist für einige sehr 

kleine Versorgungsstandorte zwar wünschenswert, aber aufgrund von zusätzlichen Entwick-

lungsbereichen (teilweise in räumlicher Nähe) wenig realistisch. 

1. Aussage 
Der Anregung wird nicht stattgegeben.  

Bei der Beurteilung vor Ort, ob ein Einzelhandelsstandort als zentraler Versorgungsbereich einzustufen 
ist, hat die cima in Anlehnung an die angeführten Rechtsvorschriften folgende Bewertungsmaßstäbe 
angelegt. Hierbei gilt es, die aktuelle Situation und die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten gleich-
ermaßen zu berücksichtigen: 

 Umfang des vorhandenen Einzelhandelsbesatzes und Dienstleistungsbesatzes, 
 städtebaulich integrierte Lage, 
 Erreichbarkeit (insbesondere ÖPNV, fußläufige Erreichbarkeit), 
 vorhandene funktionale, städtebauliche, räumliche Strukturen, 
 heutige und geplante Versorgungsfunktion, 
 städtebauliche Planungen der Stadt/ Gemeinde. 

 
2. Aussage 
Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
E-Zentren sind deutlich auf die Nahversorgung ausgerichtet und besitzen überwiegend eine teilbe-
reichsbezogene Funktion. Darüber hinaus verfügen die E-Zentren in der Regel nur über ein sehr ein-
geschränktes Angebot an Gütern des aperiodischen Bedarfs. Sie sind von daher nicht raumbedeut-
sam. 
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 Auch die Mindestkriterien sind bereits festgelegt (vgl. Kap. 6.2, S. 46f): „Als Mindestkriterium für die 
Ausweisung als E-Zentrum wurde das Vorhandensein mindestens eines Nahversorgungsbetriebs (Le-
bensmittelvollsortimenter, -discounter, sonstiger Lebensmittelmarkt) sowie eines ergänzenden Einzel-
handels- und Dienstleistungsangebots definiert.“ 
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Stellungnahme Dirk Rossmann GmbH vom 11.02.2021; Bezug: Gutachten zum Einzelhan-

delskonzept (cima) 

Abwägungsergebnis 

Stellungnahme zur Verkaufsflächenbegrenzung und Innenstadtsortimenten 

 

Der Bedarf an größeren Mietflächen ist stark gestiegen. Zukünftige Mietflächen sollten eine Ge-

samtfläche von mindestens 900-950 m² besitzen, davon entfallen auf die Verkaufsfläche min-

destens 700-750 m². Die restlichen Flächen werden als Nebenflächen benötigt und abgebildet. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme zum zentralen Versorgungsbereich D-Zentrum Mühlenbergzentrum (S. 

235) 

 

In der bestehenden Mietfläche in Hannover, Am Langen Berge 10 können wir leider aufgrund 

der geringen Verkaufsfläche, aktuell nur ca. 400 m², unseren Kunden bereits seit geraumer Zeit 

nicht mehr das vollständige Sortiment anbieten und können uns somit nicht mehr zukunftsfä-

hig präsentieren. Ebenso hinderlich sind die baulichen Gegebenheiten, die keine Erweiterung 

zulassen. Vor diesem Hintergrund ziehen wir einen Umzug in eine ebenso attraktive Lage am 

Mühlenberg in Erwägung. Von großem Interesse ist hierbei die Erweiterung des zentralen Ver-

sorgungsbereichs in Richtung P&R Mühlenberger Markt/Tresckowstraße. 

Der Anregung wird stattgegeben. 

Nach Überprüfung der räumlichen Erweiterungsmöglichkeit des D-Zentrums Mühlenbergzentrum wer-
den die nordöstlich angrenzenden Parkplatzflächen sowie die nördlich anschließenden Flächen um den 
Stauffenbergplatz auf Grundlage der vorliegenden Informationen zu geplanten Ansiedlungen von Ein-
zelhandelsbetrieben als Entwicklungsbereich ausgewiesen. Die Flächen sind als Teil des zentralen Ver-
sorgungsbereiches zu betrachten, sobald sich die Planungen konkretisieren. Planerisch gelten damit 
auch die Regelungen für den zugehörigen zentralen Versorgungs-bereich. Die Funktion eines D-Zent-
rums soll dabei beibehalten werden. 

Bei der Umsetzung der Planungen ist eine sinnvolle Verknüpfung zu den bestehenden Einzelhandels- 
und Dienstleistungsnutzungen herzustellen. 

Stellungnahme zu allgemeinen Themen 

 

Ein heutiger, moderner Rossmann Drogeriemarkt benötigt Flächengrößen im Gesamten von ca. 

950 m². Nur bei der Umsetzung unseres neuen Flächenkonzeptes ist es unserem Unternehmen 

möglich, wirtschaftlich und dauerhaft an einem Standort vertreten zu sein. Weiterhin erforder-

lich ist ein attraktiver Mieterbesatz in dieser Stadtteillage. Gerne sind wir auch in Zukunft mit 

einem starken Lebensmittelvollsortimenter und Lebensmitteldiscounter Mietpartner. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Stadt Hemmingen vom 11.02.2021  

[…] durch die o.g. Planungen werden die Belange der Stadt Hemmingen nicht berührt. Anre-

gungen werden von mir zu den Konzepten nicht vorgebracht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Stellungnahme Stadt Laatzen vom 22.02.2021  

[…] von den o.g. Konzepten werden die Belange der Stadt Laatzen nicht berührt. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Stellungnahme Industrie- und Handelskammer Hannover vom 24.02.2021; Bezug: Gut-

achten zum Einzelhandelskonzept (cima) 

 

Stellungnahmen zu allgemeinen Themen 

 

1. Aussage 

Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Landeshauptstadt Hannover ihr Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept aus dem Jahr 2011 neu aufstellt. Damit kann die strategische Steuerung des 

Einzelhandels im Stadtgebiet unter aktuellen landesraumordnungsrechtlichen Rahmenbedin-

gungen erfolgen. Auch die Integration der beiden weiteren Bausteine in das Konzept zur Siche-

rung einer leistungsfähigen flächendeckenden Nahversorgung sowie zur Vorlage strategisch-

konzeptioneller Aussagen für die standortbezogene Zulässigkeit bzw. Nichtzulässigkeit von 

Vergnügungsstätten unterschiedlicher Art halten wir für einen zielführenden Ansatz (zu letzte-

rem Konzeptbaustein treffen wir keine Aussagen). 

 

2. Aussage 

Wir weisen einleitend darauf hin, dass die lange Vorlaufphase (so ist seit Fertigstellung des 

Konzepts im Dezember 2019 bereits wieder mehr als ein Jahr ins Land gegangen) und die aktu-

ell pandemiebedingten Auswirkungen Fragen nach der Aktualität der Einzelhandelsdatenlage 

(die verwendeten Einzelhandelsdaten sind - basierend auf der Datenbasis des Konsensprojekts 

Großflächiger Einzelhandel im Erweiterten Wirtschaftsraum Hannover – in 2016/2017 erfolgt, 

die der Vergnügungsstätten in 2016!!!) aufwerfen und damit auch nach der Aktualität des je-

weiligen standortbezogenen Einzelhandelsbesatzes als Voraussetzung auch für die Ausweisung 

der zentralen Versorgungsbereiche und der weiteren Standortbereiche in ihrer mehrfach ge-

stuften Struktur. Die in Zeiten der Corona-Pandemie seit März vergangenen Jahres und insbe-

sondere in Folge der Einzelhandelsschließungen in den aktuell weiterhin anhaltenden Lock-

down-Zeiten deutlich zunehmenden Onlinehandels-Umsätze, die zu erwartenden Insolvenzen 

 

1. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nahversorgungskonzeptes und des 
integrierten Vergnügungsstättenkonzeptes ist ein langer Prozess, bei dem eine Vielzahl an Analyse-
schritten aufeinander folgen. Somit kann es im Laufe des gesamten Prozesses vorkommen, dass Ana-
lysedaten nicht mehr den aktuellen Stand darstellen. Dies hat für die Aufstellung der Gesamtkonzeption 
allerdings keine nennenswerten Auswirkungen. Es wurde fortwährend geprüft, ob die konzeptionellen 
Aussagen Aktualität besitzen. Eine Aktualisierung der Daten ist im Nachhinein nicht mehr möglich. 
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insbesondere in den besonders betroffenen zentrenrelevanten Sortimenten und durch sie ge-

prägten Standortbereichen sowie die feststellbaren Flächenreduzierungen etlicher Filialisten 

werden unseres Erachtens erhebliche Auswirkungen auch auf die Handelsstandorte im Stadtge-

biet der Landeshauptstadt Hannover haben. 

 

4. Aussage 

In die Kapitel 10.1 bzw. 10.2 empfehlen wir die Agglomerationsregelungen des LROP 2017 er-

gänzend aufzunehmen. Sie stellen ein wirksames raumordnungsrechtliches Steuerungsinstru-

ment dar, um auch im Grenzbereich der Großflächigkeit (knapp unter der 800 qm-Grenze) 

"strategische Ansiedlungen" unverträglicher Einzelhandelsagglomerationen von Betrieben zu 

verhindern. 

 

5. Aussage 

a) [Auf Seite 26] muss es heißen: "..., die A 37 (im weiteren Verlauf B3 Richtung Burgdorf, 

Celle)...". 

b) Bei der Aufzählung der Mittelzentren im direkten Umfeld Hannovers ist das größte 

Mittelzentrum in der Region, die Stadt Garbsen, vergessen worden. 

c) Statt "Großburgwedel" muss es heißen "Burgwedel". 

 

 

 

 

 

4. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Kapitel 10.2 wird überarbeitet und die Agglomerationsregelungen des LROP 2017 ergänzend aufge-
nommen (s. Ergänzungsbericht).  

 

5. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Zu a) Kapitel 3.1, 6. Absatz, S. 26: 
„Wichtige Verbindungsachsen in die Region stellen insbesondere die […] durch das Stadtgebiet 
verlaufende B6, die A37 (im weiteren Verlauf B6 Richtung Burgdorf, Celle), […] dar.“  
 
wird wie folgt geändert: 
 
„Wichtige Verbindungsachsen in die Region stellen insbesondere die […] durch das Stadtgebiet 
verlaufende B3, die A37 (im weiteren Verlauf B6 Richtung Burgdorf, Celle), […] dar.“  
 
Zu b) und c) Kap. 3.1, 9. Absatz, S. 26:  
„In näherer Umgebung zu Hannover sind die Mittelzentren Langenhagen (mit oberzentraler Teilfunk-
tion), Großburgwedel, Burgdorf, Lehrte, Laatzen, Springe, Barsinghausen, Wunstorf und Neustadt am 
Rüben-berge als bedeutende Einzelhandelsstandorte zu nennen. Die nächst-gelegenen Oberzentren 
sind Hildesheim (ca. 35 km Fahrdistanz), Celle (ca. 43 km), Braunschweig (ca. 66 km), Salzgitter (ca. 
69 km), Wolfsburg (ca. 88 km), Bielefeld (ca. 108 km), Göttingen (ca. 123 km) sowie Bremen (ca. 127 
km).“ 
 
wird wie folgt geändert: 
„In näherer Umgebung zu Hannover sind die Mittelzentren Langenhagen (mit oberzentraler Teilfunk-
tion), Burgwedel, Burgdorf, Lehrte, Laatzen, Springe, Barsinghausen, Wunstorf, Neustadt am Rüben-
berge und Garbsen als bedeutende Einzelhandelsstandorte zu nennen. Die nächstgelegenen Oberzen-
tren sind Hildesheim (ca. 35 km Fahrdistanz), Celle (ca. 43 km), Braunschweig (ca. 66 km), Salzgitter 
(ca. 69 km), Wolfsburg (ca. 88 km), Bielefeld (ca. 108 km), Göttingen (ca. 123 km) sowie Bremen (ca. 
127 km).“ 
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Stellungnahme zu 4.3 Nachfragepotenzial Hannover (S. 34) 

 

S. 34: Bei Berechnung des Nachfragepotenzials für 2018 klingt es wenig plausibel, wenn hierfür 

deutlich veraltete Einwohnerzahlen vom 1.1.2016 (resp. 31.12.2015) verwendet werden. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nahversorgungskonzeptes und des 
integrierten Vergnügungsstättenkonzeptes ist ein langer Prozess, bei dem eine Vielzahl an Analyse-
schritten aufeinander folgen. Somit kann es im Laufe des gesamten Prozesses vorkommen, dass Ana-
lysedaten nicht mehr den aktuellen Stand darstellen. Dies hat für die Aufstellung der Gesamtkonzeption 
allerdings keine nennenswerten Auswirkungen. Es wurde fortwährend geprüft, ob die konzeptionellen 
Aussagen Aktualität besitzen. Eine Aktualisierung der Daten ist im Nachhinein nicht mehr möglich. 

Stellungnahme zu 5.2 Einzelhandelszentralität in der Landeshauptstadt Hannover (S. 38) 

 

Anders als in 4.3 wird an dieser Stelle in Punkt 5.2 zur Berechnung der Zentralität (aus der Ge-

genüberstellung von Umsatz und Nachfragepotenzial auf das Jahr 2017 verwiesen. Was ist zu-

treffend? 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Kap. 5.2, 2. Absatz, S. 38:  

„Für die Landeshauptstadt Hannover lässt sich aus der Gegenüberstellung von Umsatz und Nachfra-
gepotenzial für das Jahr 2017 folgendes ablesen:“ 

wird wie folgt geändert: 

„Für die Landeshauptstadt Hannover lässt sich aus der Gegenüberstellung 

von Umsatz und Nachfragepotenzial für das Jahr 2017 2018 folgendes 

ablesen:“ 

 

Stellungnahme zu 5.4 Fazit zur gesamtstädtischen Einzelhandelssituation in Hannover (S. 

42) 

 

1. Aussage 

Der Hinweis "....Bei zunehmenden Verkaufsflächen nahm die Flächenproduktivität in €/m2 zwar 

leicht ab, ....."ist nicht zutreffend, da laut Abb. 31 diese im Vergleich zu 2008 von 4.433 auf 

4.475 leicht angestiegen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aussage 

Der Hinweis im letzten Absatz, "....bei dem allerdings im periodischen Bedarf quantitative und 

qualitative Entwicklungsmöglichkeiten bestehen." sollte aus unserer Sicht etwas vorsichtiger 

formuliert werden. Mit einer Zentralität von 102,8 % und einer im periodischen Bedarf lediglich 

grundzentralen Funktion der Landeshauptstadt wären diese Potenziale aus unserer Sicht ggf. 

 
1. Aussage 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Kap. 5.4, 3. Absatz, S. 42: 

„Aus Sicht der cima hat sich in den vergangenen Jahren eine – trotz verminderter Anzahl an Einzelhan-
delsbetrieben - insgesamt positive Entwicklung vollzogen. Bei zunehmenden Verkaufsflächen nahm die 
Flächenproduktivität in €/ m2 Verkaufsfläche zwar leicht ab, dennoch konnten die Umsätze insgesamt 
gesteigert werden.“ 

wird wie folgt geändert: „Aus Sicht der cima hat sich in den vergangenen Jahren eine – trotz vermin-
derter Anzahl an Einzelhandelsbetrieben - insgesamt positive Entwicklung vollzogen. Bei zunehmenden 
Verkaufsflächen nahm die und stabilen Flächenproduktivitäten in €/ m2 Verkaufsfläche zwar leicht ab, 
dennoch konnten die Umsätze insgesamt gesteigert werden.“ 

 
2. Aussage 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die im Gutachten zum EHZK für die LH Hannover, cima, beschriebenen „quantitativen und qualitativen 
Entwicklungsmöglichkeiten“ beziehen sich vorrangig auf die Erweiterung und Modernisierung von Be-
trieben im periodischen Bedarf, vgl. hierzu S. 317 im Konzept:  
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eher als Modernisierungs-, denn als echte Erweiterungs- oder Ansiedlungspotenziale zu verste-

hen. 

 

„Die Betriebe weisen eine Verkaufsfläche von ca. 250 qm bis maximal 9.400 qm auf. Allerdings sind 
viele Nahversorgungsbetriebe kleinflächig und nicht modernisiert, sodass moderne Kundenansprüche 
oftmals nicht bedient werden. Die Folge können vermehrte Kaufkraftabflüsse an modernere Stand-
orte sein. Dies führt zugleich zu dadurch induzierten (unnötigen) Verkehrsströmen.“ 

Stellungnahme zu 6. Zentrenstruktur der Landeshauptstadt Hannover (S.44) 

 

1. Aussage 

Eine Konzentration der Standort-/Zentrenvielfalt hielten wir auch unter Berücksichtigung der – 

zugegebenermaßen recht vage formulierten - Bewertungsmaßstäbe des Gutachters zur Ab-

grenzung zentraler Versorgungsbereiche (S. 45) für sinnvoll. Allein eine Ausdünnung der Fein-

differenzierung der unterschiedlichen Zentrenkategorien, wie sie auf S. 46 beschrieben ist, 

reicht hier unseres Erachtens nicht aus. Vielmehr sollte auch die mit 54 zentralen Versorgungs-

bereichen erhebliche Vielzahl der Standorte, die qua Ausweisung einen besonderen baurechtli-

chen Schutz erhalten, noch einmal auf den Prüfstand. Denn zu ihnen gesellen sich noch die 

zehn "Bereiche lokaler Einzelhandelsfunktion", teilweise als Ersatz für ehemalige E2-Zentren mit 

nur schwachem Einzelhandelsbesatz, die aber "besonders wünschenswert" für künftige Ent-

wicklung oder zur Reaktivierung als zentrale Versorgungsbereiche bewertet werden und - um 

ihnen die Weiterentwicklungschancen praktisch zu ermöglichen - somit bei Ansiedlungen oder 

Erweiterungen aller Voraussicht nach ebenso gestellt werden dürften wie die E-Zentren als 

zentrale Versorgungsbereiche selbst. 

 

Hinzu kommen mögliche, den zentralen Versorgungsbereichen direkt benachbarte Standort-

räume, in denen über das "Anschmiegen" die Erfüllung des Integrationsgebotes gewährleistet 

werden könnte und in denen somit ggf. eine auch unerwünschte Ansiedlung möglicherweise 

nicht verhindert werden könnte. Einige Standortausweisungen, die z. B. neu aufgrund von An-

siedlungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 

neu als Ergänzungsbereiche eben dieser Bereiche ausgewiesen wurden, zeigen, dass eine teil-

weise sehr "großzügige" - "nicht immer" an den Ausweisungen zentraler Versorgungsbereiche 

oder anderer hervorgehobener Standortkategorien orientierte - Ansiedlungspolitik der Landes-

hauptstadt Fakten schafft und zu einer räumlichen Ausweitung der zentralen Versorgungsbe-

reiche führt. 

 

Und es kommen noch hinzu die sieben Entwicklungsbereiche mit dem Potenzial einer früheren 

oder späteren Klassifizierung als zentraler Versorgungsbereich. Auf ergänzende Problematiken 

hinsichtlich der Versorgungsstrukturen (Thema Fehlallokation) wird auf S. 52 hingewiesen, 

demzufolge rund 30.000 qm nahversorgungsrelevanter Sortimente in Sonderstandorten groß-

flächigen Einzelhandels angesiedelt sind, die zur Nahversorgung der Bevölkerung an integrier-

ten Standorten angesiedelt sein sollten. 

 

 

1. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Die derzeitige Zentren-Hierarchisierung wird beibehalten. Als Mindestkriterium für die Ausweisung als 
ZVB wurde das Vorhandensein mindestens eines Nahversorgungsbetriebs (Lebensmittelvollsortimen-
ter, -discounter, sonstiger Lebensmittelmarkt) sowie eines ergänzenden Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsangebots definiert. So tragen auch kleine Zentren zur Nahversorgung bei (vgl. Kap. 6.2).  

Nicht nur die A-C Zentren entsprechen den Zielen der Raumordnung, da sie mit den Versorgungskernen 
übereinstimmen, die im RROP festgelegt worden sind, auch die D- und E-Zentren sind durchaus raum-
ordnerisch erwünscht, da sie die Nahversorgung im engeren Sinn sicherstellen. 
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Hier empfehlen wir künftig eine deutlichere Stringenz und klarere Orientierung künftiger Han-

delsentwicklung auf die mit Präferenz versehenen zentralen Versorgungsbereiche und die wei-

teren herausgehobenen Standortkategorien vorzunehmen, um nicht zu einer fortgesetzten Zer-

faserung des Standortnetzes in der Landeshauptstadt zu kommen. 

Aufgrund der zunehmenden Probleme des stationären Einzelhandels insbesondere in den zen-

trenrelevanten aperiodischen Sortimentsbereichen infolge des dynamisch weiterwachsenden 

Online-Handels - und durch die Corona-Pandemie aktuell wie durch einen "Brandbeschleuni-

ger" verstärkt - könnte für die Zukunft eine räumliche Konzentration auf eine geringere Anzahl 

von Zentren langfristig eine wirtschaftlich tragfähigere wie auch städtebaupolitisch verträgli-

chere Konzeption sein. 

 

Insbesondere die Anforderungen an die schwierig abgrenzbaren bzw. sich tlw. überschneiden-

den Kategorien E-Zentrum - Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion - Entwicklungsbereich im 

Grenzbereich der Mindestanforderungen an zentrale Versorgungsbereiche (S. 46/47) sollten 

noch einmal überdacht werden. 

 

Für eine Früherkennung und zur Vermeidung unverträglicher Konkurrenzen und möglicher-

weise drohender "Kannibalisierungseffekte" zwischen den Angeboten in den Zentren unter-

schiedlicher Ausprägung möglicherweise zu Lasten städtebaulich "wertvollerer" Standorte 

empfehlen wir auch einmal die räumlichen Distanzen zwischen den Zentren zu überprüfen und 

offenzulegen. Insbesondere bei einer Ballung von Standorten mit zentralen Versorgungsberei-

chen und direkt darunter eingeordneter Kategorien bzw. Zentren unterschiedlicher Hierarchie-

stufe sollte die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen besonders streng überprüft werden (s. 

Beispiele E-Zentrum Kleefeld Berckhusenstraße in unmittelbarer Nähe zum D-Zentrum Kleefeld 

Kirchröder Straße (S. 143) oder E-Zentren Schierholzstraße West (S. 149-151) und Ost (S. 166-

168)). Diese Mindestvoraussetzungen in ihren Abgrenzungen zu den folgenden Kategorien 

sollten insbesondere für die D-Zentren, E-Zentren und Bereiche lokaler Einzelhandelsfunktion 

(auch vs. „einfache“ Nahversorgungsstandorte) noch einmal kritisch hinsichtlich ihrer Wirksam-

keit und Angemessenheit überprüft werden. In diesem Kontext empfehlen wir auch noch ein-

mal die Stringenz der Ausweisung einer Überprüfung zu unterziehen, denn der Vergleich der 

Zentren gleicher Hierarchiestufe weist teilweise erhebliche Unterschiede in Größe, Struktur und 

entsprechender Strahlkraft/Versorgungsfunktion auf. 

 

2. Aussage 

Bei den Standorten, die als "Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion" ausgewiesen werden, aber 

aus Sicht des Gutachters keine Entwicklung in Richtung eines zentralen Versorgungsbereichs 

erkennen lassen und auch keine diesbezüglichen Handlungsoptionen "verordnet bekommen", 

sollte unseres Erachtens keine gesonderte Standortausweisung erfolgen. Denn ihnen wird nicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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explizit zugesprochen, dass eine künftige Entwicklung oder eine Reaktivierung als zentrale Ver-

sorgungsbereiche "besonders wünschenswert" wäre. Ein Beispiel hierfür wäre der Standort 

"Goethestraße" (S. 74). 

 

 

 

 

3. Aussage 

Für die Entwicklungsbereiche sollte klarer formuliert werden, welche Entwicklungen und Funkti-

onen (Bereiche lokaler Einzelhandelsfunktion, E-Zentrum oder D-Zentrum?) ihnen zugedacht 

werden sollen. Auf diese Weise könnten auch eintretende Ansiedlungs- oder Erweiterungswün-

sche passgenauer begründet gefördert oder gehindert werden. 

Bei den in der Regel städtebaulich nicht integriert gelegenen Sonderstandorten, die in vielen 

Fällen durch Fehlallokation bei Einzelhandelsansiedlungen größere Anteile an Betrieben und 

Verkaufsflächen in nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten aufweisen (die auch 

aus Sicht des Gutachters an städtebaulich integrierten Standorten angesiedelt sein sollten), 

sollte für diese Angebote der Bestandsschutz klarer als die Entwicklungsperspektive benannt 

werden. Ggf. könnte eine "Modernisierungsoption" in Verbindung mit einer – im Zuge der Gül-

tigkeit des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes - einmaligen kleineren Anpassung der Ver-

kaufsfläche von 5-10 Prozent (in Abhängigkeit von der VF-Größe des Angebotes) eingeräumt 

werden. 

 

 

4. Aussage 

Das in fünf Standortkategorien hierarchisch gestufte Zentrensystem der Landeshauptstadt Han-

nover korrespondiert hinsichtlich der Erfüllung des Integrationsgebotes, als einem der Kriterien 

des Landesraumordnungsprogramms 2017 Niedersachsen, nicht mit dem Regionalen Raimord-

nungsprogramm der Region Hannover (RROP) 2016. Hier wurden die drei höchsten Zentrenka-

tegorien A – C des aktuell noch geltenden Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 2011 als „Ver-

sorgungskerne“ zur Konkretisierung des raumordnerischen Integrationsgebotes festgelegt. In-

nerhalb dieser räumlich abgegrenzten Bereiche gilt das Integrationsgebot für sämtliche Einzel-

handelsgroßprojekte als erfüllt. 

Insofern gilt dies nicht mehr für die zentralen Versorgungsbereiche mit stadtteilweiter Bedeu-

tung (D-Zentren) und stadtteilbereichsbezogener Bedeutung (E-Zentren). Diese Thematik hat 

erhebliche Relevanz für die Standortfindung und für großflächige Einzelhandelsbetriebe mit ei-

nem zentren- oder auch nahversorgungsrelevanten Kernsortiment. 

Diese Problematik wäre aus unserer Sicht im Rahmen des Konzeptes aufzuarbeiten. So sollte 

aus unserer Sicht - auch - in der Ansiedlungsmatrix (Abb. 359, S. 376) klargestellt und erläutert 

Bereiche lokaler Einzelhandelsfunktion besitzen zwar eine Versorgungsfunktion für die umliegenden 
Wohngebiete oder Stadtteile, deren Besatz an zentrenprägenden Funktionen genügt allerdings nicht 
den Kriterien zur Ausweisung als zentrale Versorgungsbereiche. Bereiche lokaler Einzelhandelsfunk-
tion sind Agglomerationen mehrerer kleinflächiger Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe, denen 
jedoch ein klassischer Nahversorger als Nukleus eines zentralen Versorgungsbereiches fehlt. Die in-
formelle Darstellung dieser Bereiche mit lokaler Einzelhandelsfunktion bedeutet, dass diese Bereiche 
besonders wünschenswert für eine zukünftige Entwicklung oder Reaktivierung als zentrale Versor-
gungsbereiche sind (vgl. S. 47).  

 

3. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Sonderstandorte nehmen oftmals eine überörtliche Versorgungsfunktion wahr und sind somit ergän-
zend für die Zentren. Der Flächenbedarf für Anbieter in den Sonderstandorten kann oftmals in den 
Zentren nicht abgedeckt werden, sodass diese in nicht integrierten Standortlagen liegen (vgl. Kap. 6.4). 
Aus diesem Grund sollte auch eine Entwicklungsperspektive und nicht nur eine Modernisierungsper-
spektive aufgezeigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Das Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) wird in Kapitel 6.2, S. 46/ 47 wie folgt 
ergänzt: 

„D- und E-Zentren und Bereiche lokaler Einzelhandelsfunktion: Diese Standorte werden auch als Prüf-
standorte für die Ausnahmeregelung des Integrationsgebotes (LROP) definiert.“  
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werden, welche Standortkategorien (DZentren - E-Zentren - Bereiche lokaler Einzelhandels-

funktion - Entwicklungsbereich?) bzw. konkreten Standorte 

außerhalb der Kategorien A-E der zentralen Versorgungsbereiche die Anforderungen der Lan-

desraumordnung an die Voraussetzungen der Inanspruchnahme der Regelungen für die Aus-

nahme vom Integrationsgebot erfüllen und deshalb Erweiterungen bzw. Neuansiedlungen auch 

im großflächigen Maßstab ermöglichen können sollten. 

 

Stellungnahme zu 7.1 Stadtbezirk 01 – Mitte (S. 56) 

Den Bereich westlich des Steintors (Lange Laube) würden wir eher als „Ergänzungsbereich“ ein-

stufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die derzeitige Zentren-Hierarchisierung wird beibehalten, vgl. hierzu S. 59: 

„Insgesamt liegt damit im A-Zentrum Mitte eine der Funktion eines Oberzentrums angemessene Grö-
ßenstruktur vor, die bei einer großen Anzahl von Magnetbetrieben ebenfalls Raum für kleine und mit-
telgroße Anbieter in unterschiedlichen Lagekategorien vorhält. Neben der Stärkung des Kernbereiches 
gilt es, zukünftig auch den Fokus auf die Nebenlagen zu legen. In diesen kann eine verstärkte Heraus-
stellung der Vorzüge der unterschiedliche Lagebereiche dazu verhelfen, innerhalb des A-Zentrums 
Mitte ein eigenes Profil zu bilden.“ 

Stellungnahme zu 7.2 Stadtbezirk 02 – Vahrenwald-List (S. 82) 

 

1. Aussage 

Hinweis eher redaktioneller Art zum D-Zentrum Vahrenwald Niedersachsenring (S. 87-90): Ggf. 

sollte dieses aufgrund der deutlich stärkeren Erstreckung in die Melanchthonstraße hinein eher 

nach dieser Straße benannt werden. 

 

 

 

 

2. Aussage 

Ein Beispiel, bei dem aus unserer Sicht E-Zentrum (Nahversorgungszentrum/zentraler Versor-

gungsbereich) und Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion kaum unterscheidbar sind, wäre das 

E-Zentrum Voßstraße (S. 95- 97) - auch im Vergleich zum direkt anschließend dargestellten E-

Zentrum Am Listholze mit einem deutlich stärkeren Verkaufsflächenangebot (S. 98-100). 

 

 

3. Aussage 

 

1. Aussage 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Das Zentrum war bereits im Konzept von 2011 als D-Zentrum Vahrenwald Niedersachsenring benannt. 
Der Niedersachsenring reicht im Westen bis zur Rotermundstraße. Erst im weiteren Verlauf des Stra-
ßenzuges übernimmt die Bezeichnung Melanchthonstraße. Der östliche Teil des Zentrums ist somit der 
Bezeichnung Niedersachsenring entsprechend. An der Benennung wird festgehalten.  

 

2. Aussage 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Das Mindestmaß zur Einstufung als E-Zentrum wird mit einem Nahversorgungsbetrieb zzgl. ergänzen-
den, zentrenprägenden Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen erfüllt. An der Hierarchisierung 
des E-Zentrums Voßstraße wird festgehalten. 

 

 

3. Aussage 
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Andererseits: Bei dem E-Zentrum Am Listholze bleibt unklar, was - bei nicht erkennbarer Ent-

wicklung – dazu geführt hat, aus zuvor solitären Nahversorgungsbetrieben einen zentralen Ver-

sorgungsbereich zu machen. 

Hier scheint es nach den Ausführungen auf S. 98 und der Darstellung auf S. 99 eher so zu sein, 

als ob es unverändert solitäre Nahversorgungsbetriebe und höchstens ein perspektivisches 

Zentrum wäre. Einen Zentrumscharakter vermögen wir dem Standort mit seiner städtebaulich 

"fachmarktartigen Lage" in seiner Ausprägung und Struktur (fehlenden Ergänzungen zum Su-

permarkt und Discounter) nicht zuzusprechen. 

Insofern stellt sich die Frage, ob hier nicht der Begriff "Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion" 

unterhalb der Einstufung als zentraler Versorgungsbereich sachgerechter wäre. Dieser auf Ent-

wicklung ausgerichtete Charakter des Standortes wird auf S. 98 deutlich betont. 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Der Bereich „Am Listholze“ wurde zu einem E-Zentrum hochgestuft, da dieser eine Versorgungsfunk-
tion hat und aus diesem Grund schützenswert und zu entwickeln ist.  

Vgl. hierzu S. 98: „Aufgrund der wenig verkehrsorientierten Lage sowie der in diesem Fall auf eine 
Nahversorgung im engeren Sinne beschränkten Versorgungsfunktion ist dieser Standort schützens-
wert und wird daher als Nahversorgungzentrum ausgewiesen. […] Der als E-Zentrum neu ausgewie-
sene zentrale Versorgungsbereich Am Listholze bedarf in den kommenden Jahren einer Weiterent-
wicklung und einer Qualifizierung in städtebaulicher Hinsicht. Das derzeit noch z. T. gewerblichen Cha-
rakter aufweisende Zentrum sollte sich zukünftig, analog zu den im östlichen Teil erfolgten Entwicklun-
gen im Bereich des Wohnungsbaus, zu einem attraktiven wohnortbezogenen Nahversorgungszentrum 
für die neu entstandenen Wohngebiete entwickeln.“ 

Darüber hinaus ist das Mindestmaß zur Einstufung als E-Zentrum mit einem Nahversorgungsbetrieb 
zzgl. ergänzenden, zentrenprägenden Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen erfüllt. An der Hie-
rarchisierung des E-Zentrums Am Listholze wird festgehalten. 

 

Stellungnahme zu 7.3 Stadtbezirk 03 – Bothfeld-Vahrenheide (S. 109) 

 

D-Zentrum Holzwiesen (S. 114-116): Erscheint aufgrund geringer Anzahl an Betrieben und Ver-

kaufsfläche, fehlendem aperiodischem Bedarf und begrenzter Ausstrahlung eher als E-Zentrum. 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Das Mindestmaß zur Einstufung als D-Zentrum wird erfüllt, auch wenn vorrangig nahversorgungsrele-
vante Sortimente angeboten werden. Neben der Nahversorgungsfunktion, die auf den zugehörigen 
Stadtteil ausgerichtet ist, stellen weitere Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote diese Funktion 
sicher. An der Hierarchisierung des D-Zentrums Holzwiesen wird festgehalten. 

 

Stellungnahme zu 7.4 Stadtbezirk 04 – Buchholz – Kleefeld (S. 134) 

 

1. Aussage 

Entwicklungsbereich Gartenstadt Hannover Nord (S. 132): Hier stellt sich aufgrund der prog-

nostisch geringen räumlichen Ausstrahlung - sicherlich in Abhängigkeit der im Nahbereich zu 

versorgenden Einwohnerzahl - die Frage, ob nicht die spätere Ausweisung eines "Bereichs loka-

ler Einzelhandelsfunktion" die sachgerechtere Perspektive bieten würde. 

 

 

2. Aussage 

E-Zentrum Silberstraße (S. 152-154): Erscheint sehr großzügig geschnitten. Aufgrund geringer 

Anzahl an Betrieben und Verkaufsfläche erscheint der Bereich eher einem Bereich lokaler Ein-

zelhandelsfunktion zu entsprechen. 

 

 

1. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird ein Nahversorgungsangebot mit ergänzenden zentrenprägenden Nutzungen ange-

strebt, das einem E-Zentrum entspricht. Die Einstufung in die Zentrenhierarchie der Landes-

hauptstadt Hannover erfolgt erst bei konkreten Planungen bzw. im Zuge der Umsetzung. 

Nachfolgend wird der Standortbereich bei einer Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes 

neu bewertet und eingegliedert.  

 

2. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
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Das Mindestmaß zur Einstufung als E-Zentrum wird mit einem Nahversorgungsbetrieb zzgl. ergänzen-
den, zentrenprägenden Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen erfüllt. An der Hierarchisierung 
des E-Zentrums Silberstraße wird festgehalten. 

 

Stellungnahme zu 7.5 Stadtbezirk 05 – Misburg – Anderten (S. 155) 

 

1. Aussage 

E-Zentrum Anderten (S. 163-165): Aufgrund geringer Anzahl an Betrieben und Verkaufsfläche 

erscheint der Bereich eher einem Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion zu entsprechen. 

 

 

 

 

 

 

2. Aussage 

E-Zentrum Schierholzstraße Ost (S. 166-168): Aufgrund geringer Anzahl an Betrieben und Ver-

kaufsfläche erscheint der Bereich eher einem Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion zu entspre-

chen. 

 

1. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Das Mindestmaß zur Einstufung als E-Zentrum wird mit einem Nahversorgungsbetrieb zzgl. ergänzen-
den, zentrenprägenden Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen erfüllt. An der Hierarchisierung 
des E-Zentrums Anderten wird festgehalten. 

 

 

 

 

2. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Das Mindestmaß zur Einstufung als E-Zentrum wird mit einem Nahversorgungsbetrieb zzgl. ergänzen-
den, zentrenprägenden Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen erfüllt. An der Hierarchisierung 
des E-Zentrums Schierholzstraße Ost wird festgehalten. 

 

Stellungnahme zu 7.7 Stadtbezirk 07 – Südstadt-Bult (S. 183) 

 

1. Aussage 

C-Zentrum Südstadt An der Weide (S. 188-191): Für die Weiterentwicklung des ehemals als 

Sonderstandort ausgewiesenen C-Zentrums werden klare Hinweise mit Blick auf städtebauliche 

und verkehrsbezogene Aspekte gegeben. Zwecks homogenerer kompakterer Gestaltung der 

Abgrenzung des Zentrums sollte ggf. der südliche Bereich mit dem Möbelmarkt und dem Bau-

markt (mit deutlich über den Stadtbezirk ausstrahlender Reichweite) als Sonderstandort ausge-

gliedert werden. 

 

 

2. Aussage 

D-Zentrum Südstadt Stephansplatz (S. 192-194): Infolge der geringen Verkaufsflächengröße 

des Zentrums und der fehlenden Potenzialflächen für die nicht großflächigen Nahversorger bei 

 

1. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Ergänzende Einzelhandelsnutzungen, auch des aperiodischen, nicht-zentrenrelevanten Bedarfs sind 
durchaus kompatibel mit den Entwicklungszielen eines C-Zentrums. Eine Ausweisung von Teilflächen 
als Sondergebiet, explizit für den großflächigen, nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel, ist daher weder 
zielführend noch notwendig. Eine etwaige Nachnutzung der bestehenden Märkte durch übrige Sorti-
mentsgruppen wird zudem ermöglicht. Diese wären im Sinne der Entwicklungsziele des Standortbe-
reichs. 

 

2. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
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damit begrenzter Ausstrahlung stellt sich aus unserer Sicht die Frage, ob zunächst eine Einstu-

fung als E-Zentrum nicht sachgerechter wäre. 

 

 

 

 

 

3. Aussage 

E-Zentrum Sallstraße Nord (S. 195--197): Da die Verkaufsflächengröße des Zentrums insgesamt 

nicht einmal die Grenze der Großflächigkeit erreicht und damit aus unserer Sicht keine Raum-

bedeutsamkeit entfalten dürfte, stellt sich aus unserer Sicht die Frage, ob nicht - analog zu den 

weiteren Bereichen Mitte und Süd der Sallstraße - eine Einstufung als Bereich lokaler Einzelhan-

delsfunktion sachgerechter wäre. 

 

 

 

4. Aussage 

Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion Sallstraße Mitte (S. 198-200): Bei dem Standort Sallstraße 

Mitte (7 Betriebe mit 271 qm bei deutlichem Rückgang) stellt sich hingegen bereits eine erheb-

liche Tendenz der Marginalisierung ein, die die Frage aufwirft, ob dieser Standort noch einer 

gesonderten Ausweisung bedarf, da fraglich ist, ob die mit der Ausweisung dieser Kategorie 

verbundenen Zielsetzungen (s. o.) realistisch 

erreichbar sind. 

Das D-Zentrum Südstadt Stephansplatz übernimmt eine wichtige Versorgungsfunktion für den gesam-
ten Stadtteil. Eine Einstufung als D-Zentrum wird der Bedeutung des Zentrums gerecht. 

Aufgrund der Bedeutung für die Versorgung des gesamten Stadtteils und die im Vergleich zu übrigen 
D-Zentren vergleichbare Verkaufsflächengröße wird die Zentrenhierarchie des D-Zentrums Südstadt 
Stephansplatz beibehalten. 

 

3. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Das Mindestmaß zur Einstufung als E-Zentrum wird mit einem Nahversorgungsbetrieb zzgl. ergänzen-
den, zentrenprägenden Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen erfüllt. An der Hierarchisierung 
des E-Zentrums Sallstraße Nord wird festgehalten. 

 

 

 

4. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Die informelle Darstellung des Bereiches mit lokaler Einzelhandelsfunktion „Sallstraße Mitte“ bedeu-
tet, dass dieser Bereich besonders wünschenswert für eine zukünftige Entwicklung oder Reaktivierung 
als zentraler Versorgungsbereich ist. An der Hierarchisierung wird festgehalten (vgl. dazu S. 47). 

 

Stellungnahme zu 7.8 Stadtbezirk 08 – Döhren-Wülfel (S. 204) 

 

1. Aussage 

E-Zentrum Döhren Abelmannstraße (S. 209-211): Aufgrund der Nähe zum D-Zentrum Döhren 

Fiedeler Platz/Peiner Straße und der geringen Verkaufsfläche und Anzahl von Betrieben hielten 

wir die Ausweisung als Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion für sachgerechter. 

 

2. Aussage 

E-Zentrum Mittelfeld (S. 212-214): Da die Verkaufsflächengröße des Zentrums insgesamt nicht 

einmal die Grenze der Großflächigkeit erreicht und damit aus unserer Sicht keine Raumbedeut-

samkeit entfalten dürfte, stellt sich aus unserer Sicht die Frage, ob nicht hier eine Einstufung als 

Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion sachgerechter wäre. 

 

 

1. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Das Mindestmaß zur Einstufung als E-Zentrum wird mit einem Nahversorgungsbetrieb zzgl. ergänzen-
den, zentrenprägenden Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen erfüllt. An der Hierarchisierung 
des E-Zentrums Abelmannstraße wird festgehalten. 

 

2. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Das Mindestmaß zur Einstufung als E-Zentrum wird mit einem Nahversorgungsbetrieb zzgl. ergänzen-
den, zentrenprägenden Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen erfüllt. An der Hierarchisierung 
des E-Zentrums Mittelfeld wird festgehalten. 

Stellungnahme zu 7.9 Stadtbezirk 09 – Ricklingen (S. 226) Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
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D-Zentrum Oberricklingen Wallensteinstraße/Göttinger Chaussee Nord (S. 239-241): Die ge-

wählte deutlich bis an den Ricklinger Kreisel erweiterte Abgrenzung halten wir nicht für zielfüh-

rend. Auch der Gutachter selbst spricht von einem bipolaren Zentrum - wobei der Bereich im 

Norden eher Fachmarktcharakter aufweist und eher einem Sonderstandort gleicht. Zudem hal-

ten wir zwei D-Zentren entlang der Göttinger Chaussee auch nicht für sachgerecht. Da das hier 

betrachtete Zentrum nur im Bereich der Wallensteinstraße mit dem Butjerbrunnenplatz echten 

Zentrumscharakter aufweist, könnte es aus unserer Sicht eine Option darstellen, diesem südli-

chen Bereich in der Tat eher einen E-Zentrumsstatus zu verleihen und den nördlichen Bereich 

als Sonderstandort auszuweisen. 

 

 

 

 

Es bestehen bereits gegenwärtig hinreichende Verknüpfungen zwischen den beiden Lagebereichen. Als 
Entwicklungsziel wurde zudem formuliert, diese Lagebereiche zukünftig stärker zu vernetzen und städ-
tebaulich zu entwickeln: 

„Zukünftiges Entwicklungsziel sollte es sein, die beiden Pole E-Center und Wallensteinstraße in funkti-
onaler und städtebaulicher Sicht verstärkt miteinander zu verknüpfen. Bei Ansiedlungswünschen sollte 
neben der Einbindung in die bestehenden (Einzelhandels-)Strukturen ein besonderes Augenmerk auf 
die städtebauliche Qualität gelegt werden.“ (S. 239) 

An der Zentrumsausweisung wird festgehalten. 

Stellungnahme zu 7.10 Stadtbezirk 10 – Linden-Limmer (S. 248) 

 

1. Aussage 

C-Zentrum Linden-Mitte (S. 253-256): Dieser zentrale Versorgungsbereich ist sehr weit gefasst. 

Insbesondere den Ergänzungsbereich, der in der Deisterstraße bis an das E-Zentrum Linden-

Süd Deisterstraße heranreicht, hinterfragen wir als erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

2. Aussage 

Entwicklungsbereich Ihmezentrum (S. 268): Aufgrund der direkten Scharnierfunktion und direk-

ten Nachbarschaft in der Lage zwischen den C-Zentren Linden-Mitte und Linden-Nord Limmer-

straße hielten wir konkretere Aussagen zu den Entwicklungsperspektiven und zur geplanten 

Funktionalität des Standortes Ihmezentrum für dringend geboten. 

 

1. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Der Ergänzungsbereich Deisterstraße wird aufgrund der geringen Besatzdichte als Ergänzungsbereich 
des C-Zentrums Linden-Mitte eingestuft. Ergänzungsbereiche unterscheiden sich von den Kernberei-
chen der zentralen Versorgungsbereiche dadurch, dass sie noch nicht oder nicht mehr die Besatzdichte 
und Qualität des Kernbereichs aufweisen. Sie sind allerdings Teil der zentralen Versorgungsbereiche 
und somit ebenso schützenswert. Ziel ist es, den Trading-Down-Prozess im Bereich der nördlichen De-
isterstraße entgegenzuwirken. Aus diesem Grund wird an der Ausweisung als Ergänzungsbereich fest-
gehalten (vgl. hierzu, S. 253 f.).  

 

2. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Entwicklungsperspektiven für den Entwicklungsbereich Ihmezentrum werden auf S. 268 darge-
stellt: „2008 wurde der Bereich von der Stadt Hannover als Entwicklungsbereich abgegrenzt, da das 
Ihmezentrum nach Ansicht der Stadt einen wichtigen Platz in der Versorgungsstruktur des Stadtbezirks 
Linden-Limmer einnimmt und zum damaligen Zeitpunkt zu einem attraktiven Einkaufszentrum umgebaut 
und modernisiert werden sollte. Diese Modernisierungsmaßnahmen stehen bis heute aus. […] Bei 
möglichen Entwicklungsmaßnahmen ist ein besonderes Augenmerk auf die Einbindung in das südlich 
anschließende C-Zentrum Linden-Mitte zu richten.“ 

Entwicklungsbereiche stellen lediglich eine informelle Abgrenzung dar. Nach Realisierung der Planun-
gen können sie als neue zentrale Versorgungsbereiche übernommen werden. 
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Stellungnahme zu 7.12 Stadtbezirk 12 – Herrenhausen-Stöcken (S. 286) 

 

1. Aussage 

D-Zentrum Burg (S. 290--292): Der fehlende Charakter eines vielfältigen Handels- und 

Dienstleistungsangebotes, wie ihn ein zentraler Versorgungsbereich mit der Einstufung eines 

Stadtteilzentrums aufweisen sollte, führt zu der Frage, ob hier nicht eine andere niedrigklassi-

gere Einstufung sachgerechter wäre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aussage 

E-Zentrum Leinhausen (S. 293-295): Da die Verkaufsflächengröße des Zentrums insgesamt ge-

rade die Grenze der Großflächigkeit überschreitet, stellt sich aus unserer Sicht die Frage, ob 

nicht eine Einstufung als Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion - mit Perspektive E-Zentrum, 

wenn die skizzierten Entwicklungsschritte greifen sollten - sachgerechter wäre. 

 

 

3. Aussage 

E-Zentrum Marienwerder (S. 299-301): Aufgrund der marginalen Anzahl an Betrieben und einer 

fehlenden multifunktionalen Struktur des Besatzes hielten wir eine Einstufung als Bereich loka-

ler Einzelhandelsfunktion- mit Perspektive E-Zentrum, wenn die skizzierten Entwicklungsschritte 

greifen sollten - für sachgerecht. 

 

1. Aussage  

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Das D-Zentrum Burg besteht fast ausschließlich aus Einzelhandelsbetrieben. Den Schwerpunkt stellt 
dabei mit drei Betrieben der Lebensmitteleinzelhandel dar. Ergänzt werden diese Märkte durch einen 
Bekleidungsfachmarkt und eine Gärtnerei.  

Damit besitzt der Standort eine wichtige Versorgungsfunktion für die Stadtteile Burg und Ledeburg, 
welche einem D-Zentrum gerecht wird. 

Auf Grund einer fehlenden Aufenthaltsqualität und mangelhaften Gestaltung der öffentlichen Bereiche 
sowie des architektonischen Anspruchs der Gebäude wirkt das Zentrum eher wie ein Fachmarktzent-
rum. 

Als Entwicklungsziel wurde daher definiert, dass die Aufenthaltsqualität innerhalb des Zentrums ver-
bessert werden sollte. Eine Ergänzung der Einzelhandelsfunktion durch Dienstleistungseinrichtungen/ 
Gastronomie ist ebenfalls anzustreben. (S. 290) 

 

 

2. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Das Mindestmaß zur Einstufung als E-Zentrum wird mit einem Nahversorgungsbetrieb zzgl. ergänzen-
den, zentrenprägenden Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen erfüllt. An der Hierarchisierung 
des E-Zentrums Leinhausen wird festgehalten. 

 

 

3. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Das Mindestmaß zur Einstufung als E-Zentrum wird mit einem Nahversorgungsbetrieb zzgl. ergänzen-
den, zentrenprägenden Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen erfüllt. An der Hierarchisierung 
des E-Zentrums Marienwerder wird festgehalten. 

 

Stellungnahme zu 7.13 Stadtbezirk 13 - Nord (S. 305) 

 

1. Aussage 

 
 
1. Aussage 
Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
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E-Zentrum Hainholz (S. 310-312): Da die Verkaufsflächengröße des Zentrums insgesamt nicht 

einmal die Grenze der Großflächigkeit erreicht und damit aus unserer Sicht keine Raumbedeut-

samkeit entfalten dürfte, stellt sich aus unserer Sicht die Frage, ob nicht hier eine Einstufung als 

Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion sachgerechter wäre. Eine Verknüpfung mit dem Entwick-

lungsbereich Hainholz und potenzielle Höherstufung 

des dann gemeinsamen erweiterten Bereichs zu einem Stadtteilzentrum (D-Zentrum) halten wir 

aufgrund der Distanzen, der fehlenden Strukturen und der fehlenden städtebaulichen Integra-

tion des Bereichs für sehr fragwürdig. 

 

 

2. Aussage 

Entwicklungsbereich Hainholz (S. 315 ): Sehr kritisch bewerten wir die - allerdings vage formu-

lierten - Entwicklungsvorstellungen für den „Entwicklungsbereich Hainholz“ in direkter Nach-

barschaft zum Sonderstandort „Schulenburger Landstraße“. Um vorhandene höherrangige Zen-

tren wie z.B. das C-Zentrum Nordstadt nicht zu schwächen, sollte hier unserer Auffassung nach 

die Ansiedlung großflächiger Betriebe ausschließlich auf periodische Sortimente beschränkt 

werden. Die Ansiedlung zusätzlicher großflächiger Angebote mit zentrenrelevanten Sortimen-

ten würde aller Voraussicht nach in Verbindung mit dem nördlich direkt benachbarten, sehr 

starken Sonderstandort Schulenburger Landstraße eine gravierende Sogwirkung entfalten. Zu 

der Thematik Verknüpfung mit dem E-Zentrum Hainholz und mögliche gemeinsame Höherstu-

fung s. dort. 

s. dazu Stellungnahme zur 2. Aussage 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aussage  
Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
Durch die Entwicklung des Bereiches zu einem D-Zentrum werden die höherrangigen Zentren nicht 
geschwächt. Nicht nur die A-C Zentren entsprechen den Zielen der Raumordnung, da sie mit den Ver-
sorgungskernen übereinstimmen, die im RROP festgelegt worden sind, auch die D- und E-Zentren sind 
durchaus raumordnerisch erwünscht, da sie die Nahversorgung im engeren Sinn sicherstellen. Ansied-
lungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grundsätze des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 
Die Pläne für eine Ansiedlung von zwei Lebensmittelmärkten im Standort „Entwicklungsbereich Hain-
holz“ sind bereits weit fortgeschritten und das Bebauungsplanverfahren läuft. Die Realisierung ist 
durch den Investor gesichert. Angesichts der weit fortgeschrittenen städtebaulichen Planung und der 
vorliegenden Verträglichkeitsuntersuchung kann dieser Entwicklungsbereich in den ZVB aufgenommen 
werden und das ganze Zentrum damit zu einem D-Zentrum werden. Zu beachten ist, dass in einem D-
Zentrum zentrenrelevante Hauptsortimente kleinflächig, nahrungsversorgungsrelevante Hauptsorti-
mente auch großflächig zulässig sind.  
 
Dazu verweisen wir auf S. 310 im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima):  
„Durch mögliche Entwicklungen im nördlich anschließenden Entwicklungsbereich Hainholz können sich 
positive Impulse für das gesamte Zentrum ergeben. Beide Bereiche gilt es, zukünftig miteinander zu 
verknüpfen. Hinsichtlich der möglichen Verkaufsflächenausstattung und Attraktivität des dann erwei-
terten Zentrums wäre eine Aufstufung zu einem D-Zentrum denkbar.“ 
 

Stellungnahme zu 8 Nahversorgungskonzept der Landeshauptstadt Hannover (S. 316) 

 

Wir begrüßen die Erstellung eines gesonderten Nahversorgungskonzeptes. Die dynamische 

Weiterentwicklung in den Betriebsformen des periodischen Bedarfssegmentes, das Wachstum 

der durchschnittlichen Verkaufsflächengrößen und die damit einhergehende Ausweitung der 

Markteinzugsgebiete tragen zu einer auch in der Landeshauptstadt Hannover dynamischen 

Markt- und Standortentwicklung bei. Zurecht nimmt diese Thematik, auch in Kombination mit 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Die derzeitige Zentren-Hierarchisierung wird beibehalten. Als Mindestkriterium für die Ausweisung als 
ZVB wurde das Vorhandensein mindestens eines Nahversorgungsbetriebs (Lebensmittelvollsortimen-
ter, -discounter, sonstiger Lebensmittelmarkt) sowie eines ergänzenden Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsangebots definiert. So tragen auch kleine Zentren zur Nahversorgung bei (vgl. Kap. 6.2).  
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den Wirkungen des demografischen Wandels und der - räumlich differenziert - zunehmenden 

Einwohnerzahl und die sich daraus ergebende Aufgabe der Sicherung einer wohnungsbezoge-

nen Nahversorgung im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Landeshauptstadt Hannover 

einen besonderen Stellenwert ein. Vor diesem Hintergrund ist die Frage der Tragfähigkeit von 

zusätzlichen großflächigen Ansiedlungen oder die Erweiterung ansässiger Betriebe in die Groß-

flächigkeit oder in der Großflächigkeit in enger Verbindung mit der Verträglichkeit für Stand-

orte zu bewerten, die einem besonderen baurechtlichen Schutz unterliegen. 

 

Um hier weitgehend plausible nachvollziehbare und möglichst rechtssichere Rahmenbedingun-

gen für wohnquartiersbezogene Standortbereiche zu schaffen, sind die Kriterien der „zentralen 

Versorgungsbereiche“ unterschiedlicher Hierarchiestufen - insbesondere im Bereich der D- und 

E-Zentren - noch einmal kritisch zu hinterfragen. Hierzu haben wir bereits oben Ausführungen 

getroffen. Die Einstufung eines als E-Zentrum und damit als zentraler Versorgungsbereich ein-

gestuften Standortes muss sich auch immer daran messen lassen, ob er mit seinem Einzelhan-

delsbesatz faktisch eine raumbedeutsame Wirkung entfalten kann. So wünschenswert eine Ein-

stufung als zentraler Versorgungsbereich gerade auch zum Schutz und zur Entwicklungsfähig-

keit kleiner Versorgungsstandorte sein mag, so wenig hilfreich und unterstützend ist eine Infla-

tion von zentralen Versorgungsbereichen und ergänzenden zur Weiterentwicklung vorgesehe-

nen Standortbereichen für die Verträglichkeit, Stärke und Nachhaltigkeit des gesamtheitlichen 

Standortsystems. 

Bei der Beurteilung vor Ort, ob ein Einzelhandelsstandort als zentraler Versorgungsbereich einzustufen 
ist, hat die cima in Anlehnung an die angeführten Rechtsvorschriften folgende Bewertungsmaßstäbe 
angelegt. Hierbei gilt es, die aktuelle Situation und die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten gleich-
ermaßen zu berücksichtigen: 

 Umfang des vorhandenen Einzelhandelsbesatzes und Dienstleistungsbesatzes, 
 städtebaulich integrierte Lage, 
 Erreichbarkeit (insbesondere ÖPNV, fußläufige Erreichbarkeit), 
 vorhandene funktionale, städtebauliche, räumliche Strukturen, 
 heutige und geplante Versorgungsfunktion, 
 städtebauliche Planungen der Stadt/ Gemeinde. 

 

Möglichkeit zur ergänzenden Einordnung: 

Eine Ansiedlung eines großflächigen Nahversorgungsbetriebes (> 800 qm Verkaufsfläche) ist raum-
ordnerisch möglich, wenn… 

 der Standort einer städtebaulich integrierten Lage gem. RROP entspricht (innerhalb oder im 
engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit den zentralen Versorgungsberei-
chen, hier nur A- bis C-Zentren ausgewiesen) 

 der Standort die Kriterien für die Ausnahmeregelung des Integrationsgebotes gem. LROP 
erfüllt. U.a. muss dafür folgenden Nachweise erbracht werden:  

 mind. 90 % der VKF periodische Sortimente, 

 Nachweis zur nicht vorhandenen Möglichkeit der Vorhabenansiedlung in städte-
baulich integrierter Lage 

 Räumlich funktioneller Zusammenhang zu Wohngebieten, Lage innerhalb des zent-
ralen Siedlungsgebietes, Einbindung ÖPNV 

 Vorliegen eines verbindlichen städtebaulichen Konzeptes.  

 ein Nachweis erbracht wird, dass es sich um ein nicht-raumbedeutsames Vorhaben der Nah-
versorgung handelt (wohnortbezogene Nahversorgung) 

- Hierzu ist u.a. nachzuweisen, dass mehr als 50 % des Vorhabenumsatzes aus einem 
fußläufigen Einzugsgebiet stammt. 

 

Für Nahversorgungsstandorte in siedlungsstrukturell integrierten Lagen: Großflächig möglich, wenn 
Kriterien der wohnortbezogenen Nahversorgung gem. LROP eingehalten werden. 

 

Stellungnahme zu 10.5 Grundsätze der Einzelhandelsentwicklung in Hannover (S. 373)  
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2. Grundsatz 

Hinweis zu der Behandlung von Angeboten mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten in unter-

geordneten Zentren s. Hinweis zu der Ansiedlungsmatrix. 

 

3. Grundsatz; 1. Aussage 

Die skizzierten Möglichkeiten, aus solitären Nahversorgungsstandorten sich durch ungesteu-

erte Ansiedlung weiterer Anbieter quasi in einem freien Spiel der Kräfte zu einem Nahversor-

gungszentrum weiterzuentwickeln zu lassen - in einer Situation, in der es ohnehin bereits eine 

aus unserer Sicht zu große Anzahl an Zentren und Standorten weiterer untergeordneter Kate-

gorien mit stadtseits erwünschten bzw. vom Gutachter formulierten Entwicklungsperspektiven 

gibt - halten wir für einen Ansatz, den wir weder für sinnvoll, hilfreich noch unterstützenswert 

ansehen. 

 

3. Grundsatz; 2. Aussage 

Der Gutachter sollte möglichst in einheitlich durchgängigen Begrifflichkeiten bleiben. So geht 

er in diesem Grundsatz auf Nahversorgungszentren ein. Hier sollte ggf. der ansonsten verwen-

dete Begriff E-Zentrum verwendet werden. An dieser Stelle, wo es um solitäre Nahversorgungs-

standorte (in Form eines Einzelhandelsgroßprojektes) geht, spielt nicht allein deren Verträglich-

keit für die Zentren (wie auch die weiteren weiterzuentwickelnden Kategorien) eine Rolle, son-

dern sollte der Hinweis auf die erforderliche und im LROP geregelte Ausnahme vom Integrati-

onsgebot thematisiert werden. 

 

3. Grundsatz; 3. Aussage 

Grundsatz 3 und 4 könnten aus unserer Sicht auch integriert werden! 

 

 

 

 

4. Grundsatz 

In diesem Kontext spielt auch der Hinweis auf die erforderliche und im LROP geregelte Aus-

nahme vom Integrationsgebot mit ihren Voraussetzungen eine Rolle. Alternativ könnte auch 

Nahversorgung im engeren Sinne (s. LROP) ausgeübt werden. Unklar bleibt, wie der Begriff der 

hier verwendeten "nicht ausreichenden Nahversorgung" operationalisiert werden soll. 

 

 
 
2. Grundsatz 
s. Antwort auf Stellungnahme zur Ansiedlungsmatrix 
 
 
3. Grundsatz (Aussagen 1-3) 
Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

- Die zusätzliche Ansiedlung von Dienstleistern und kleinflächigen Einzelhandelsbetrieben ist 
nur im Einzelfall möglich, um die Nahversorgung weiterhin zu decken (vgl. Grundsatz 3) 

- „Nahversorgungszentrum“ wird als allgemeiner Begriff für zentrale Versorgungsbereiche 
im gesamten EZHK genutzt.  

- Um die Ausnahme deutlich zu machen, werden Grundsätze weiterhin getrennt dargestellt. 
- Die Formulierung, wann eine „nicht ausreichende Nahversorgung“ gegeben ist, wird im 

Ziel 6 „Erhalt und Stärkung einer flächendeckenden Nahversorgungsstruktur im Bereich 
Nahrungs- und Genussmittel“ zuvor geklärt (vgl. Kap. 10.4).  

 
„Ziel 6: Erhalt und Stärkung einer flächendeckenden Nahversorgungsstruktur: 

im Bereich Nahrungs- und Genussmittel Die Bereitstellung einer möglichst fußläufigen und flächende-
ckenden Nahversorgung im Stadtgebiet sollte als Ziel verfolgt werden. In der Landeshauptstadt Han-
nover besteht grundsätzlich ein engmaschiges Netz an Nahversorgungsbetrieben. Damit wird in wei-
ten Teilen des Stadtgebietes eine fußläufige Nahversorgung gewährleistet. Derzeit bestehende Nah-
versorgungslücken in einzelnen Stadtbereichen sollten zukünftig geschlossen werden. Nahversor-
gungslücken, die durch eine geringe Einwohnerbasis bedingt sind, gilt es ggf. durch alternative Ver-
sorgungsmöglichkeiten wie Kleinflächenkonzepte oder mobile Angebote zu schließen.“ 
 

4. Grundsatz 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Hinweise auf das Integrationsgebot werden bereits im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept (cima) vorgenommen (vgl. Kap. 10.2) und gelten somit auch für die Ziele und Grundsätze. Die For-
mulierung, wann eine „nicht ausreichende Nahversorgung“ gegeben ist, wird im Ziel 6 „Erhalt und 
Stärkung einer flächendeckenden Nahversorgungsstruktur im Bereich Nahrungs- und Genussmittel“ 
zuvor geklärt (vgl. Kap. 10.4).  

 

Stellungnahme zur Ansiedlungsmatrix (Abb. 359) – (S. 376) 

1. Aussage 

1. Aussage 

Ob ein Nahversorgungsbetrieb erweitert/ modernisiert werden kann, ist im Einzelfall und bei beste-
henden Planungen zu prüfen. Hierzu ist eine umfassende Detailanalyse notwendig, die erst bei einem 
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Die Ansiedlungsmatix sollte in eine Ansiedlungs- und Erweiterungsmatrix umgestaltet werden, 

da bei der Vielzahl an Standorten und vorhandenen Angeboten der sachgerechte Umgang mit 

verträglichen Erweiterungswünschen eine wesentliche Rolle spielen dürfte - nicht nur die An-

siedlung. Der sehr vage und sehr allgemein gehaltene Hinweis - in der Fußnote - zur Ansied-

lungsmatrix ist unseres Erachtens zu wenig fundiert, um hier eine klare "Guideline" zu geben. 

Was bedeutet konkret "Modernisierung"? Was ist eine "angemessene Verkaufsflächenerweite-

rung"? In welchen Fällen sollte konkret Bestandsschutz im Sinne des Baurechts (also ohne Ver-

änderungsmöglichkeiten jeglicher Art) ausgeübt werden? 

 

2. Aussage 

Zentrenrelevante Hauptsortimente: 

Sowohl bei den D- und E-Zentren wie auch bei den Bereichen lokaler Einzelhandelsfunktion 

sollen Angebote kleinflächig zulässig sein. Hier empfehlen wir den Begriff konkreter bzw. ein-

schränkender zu definieren. Im Entwurf des Konzeptes wird er in Grundsatz 2 (S. 373) in der Tat 

in Abgrenzung zur baurechtlich definierten Großflächigkeit mit 800 und weniger qm Verkaufs-

fläche verstanden. Dieses halten wir in den kleineren Standortbereichen in Abgrenzung zu den 

Stadtteil- und Stadtbezirkszentren und erst recht in Abgrenzung zum A-Zentrum Mitte für 

deutlich zu groß. Anders als die Sortimente des periodischen Bedarfs haben etliche zentrenre-

levante Sortimente des aperiodischen Bedarfs teilweise weite Ausstrahlung - insbesondere 

wenn sie sehr spezialisiert sind. Insofern empfehlen wir hier ggf. eine dezidierte Definition/VF-

bezogene Abstufung unterhalb der Grenze zur Großflächigkeit vorzunehmen, die abgestuft ori-

entiert an der Versorgungsfunktion bzw. an den Reichweiten/Verflechtungsbereichen der Zen-

tren oder an der Kaufkraft im (fußläufigen) Einzugsgebiet ist. 

 

 

 

 

3. Aussage 

Nahversorgungsrelevante Hauptsortimente: 

a) D- und E-Zentrum: Für diese Standorte könnte ggf. die Ausnahme vom Integrations-

gebot für die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsvorhaben (mit nahversorgungs-

rel. Hauptsortiment; 90/10-Regelung nach LROP) gelten. Thematik sollte daher behan-

delt werden. s. auch Hinweis oben im letzten Absatz vor Punkt 7. 

b) Bereiche lokaler Einzelhandelsfunktion: Für diese Standorte könnte ggf. die Ausnahme 

vom Integrationsgebot für die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsvorhaben (mit 

nahversorgungsrel.n Hauptsortiment; 90/10-Regelung nach LROP) gelten. Thematik 

sollte daher behandelt werden. s. auch Hinweis oben im letzten Absatz vor Punkt 7. 

bestehenden Planvorhaben (VKF-Größe, ergänzende Nutzungen etc.) erfolgen kann. Dies kann in der 
Ansiedlungsmatrix, die einen grundsätzlichen Überblick über die Einzelhandelsentwicklung gibt, nicht 
dargestellt werden.  
 

 

 

 

2. Aussage 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Zentrenrelevante Hauptsortimente sind sowohl in D- und E-Zentren, als auch in Bereichen lokaler Ein-
zelhandelsfunktion kleinflächig zulässig (vgl. hierzu Ansiedlungsmatrix, S. 376). In Grundsatz 2 steht 
geschrieben, dass zentrenrelevanter Einzelhandel unterhalb der Großflächigkeit auch in den stärker 
auf die Nahversorgung ausgerichteten D- und E-Zentren ermöglicht werden sollte, um ergänzenden 
Einzelhandel anbieten zu können. (vgl. S. 373). Bestehende Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben 
sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grundsätze des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sind 
dabei zu berücksichtigen. Vgl. hierzu insbesondere Grundsatz 6: Sicherstellung der Verträglichkeit von 
großflächigen Ansiedlungen mit relevantem Anteil zentrenrelevanter bzw. nahversorungsrelevanter 
Sortimente für zentrale Versorgungsbereiche. An diesen Grundsätzen wird festgehalten.  

 

 

 

 

 

3. Aussage 

Der Anregung wird stattgegeben. 

a) + b)  

Das Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept wird in Kapitel 6.2, S. 46/ 47 ergänzt: 

„Folgende Kriterien wurden zur Zentrenhierarchisierung in die Bewertung 

mit einbezogen: 

 Das A-Zentrum stellt das Hauptgeschäftszentrum mit erheblicher gesamtstädtischer, regio-
naler und überregionaler Einzelhandels- und Dienstleistungsfunktion dar. Insbesondere der 
aperiodische Bedarf wird hier angeboten. Das Angebot ist auf die Nachfrage aus der Landes-
hauptstadt Hannover sowie aus dem sonstigen Marktgebiet im Umland ausgerichtet. 
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Der Hinweis zur möglichen Höherstufung dieser Bereiche in Richtung D- und E-Zent-

rum "in nicht ausreichend versorgten Gebieten" ist sehr vage formuliert. Welche Krite-

rien werden hier vorgesehen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Siedlungsstrukturell integrierte Lagen in Wohn-, Misch - und Urbanen Gebieten: Bei 

der Vielzahl an Zentren, Standorten der weiteren Kategorien, der erheblichen Ausmaß 

fehlallokierter Nahversorgungsanbieter in nicht integrierten Lagen sowie bereits be-

stehenden Solitärstandorten in mehr oder weniger integrierter wohnstandortorientier-

ter Lage ist die weitere Zulässigkeit großflächiger Betriebe mit nahversorgungsrele-

vantem Hauptsortiment in diesen Lagen sehr fraglich. Voraussetzung wäre die Zuläs-

sigkeit auf Basis der Ausnahme vom Integrationsgebot nach dem LROP und fehlende 

Auswirkungen auf die bestehenden "privilegierten" Standorte inkl. der zu entwickeln-

den Standorte wie in den Bereichen lokaler Einzelhandelsfunktion oder den Entwick-

lungsbereichen. Eine weitere Alternative wäre eine Funktion von Nahversorgung im 

engeren Sinne (i. S. des LROP). 

 Das B-Zentrum besitzt eine gesamtstädtische bis (teil-)regionale Bedeutung. Es wird ein brei-
tes Angebot an Gütern des periodischen wie auch aperiodischen Bedarfs angeboten. 

 Die C-Zentren stellen die Zentren dar, die hauptsächlich auf den jeweiligen Stadtbezirk aus-
gerichtet sind. Es ist ein umfassendes Angebot an Gütern des periodischen und des aperio-
dischen Bedarfs vorzufinden, welches die Nachfrage des Stadtbezirkes bedient. 

 D-Zentren besitzen eine stadtteilbezogene Funktion. Neben der Nahversorgungsfunktion, die 
auf den zugehörigen Stadtteil ausgerichtet ist, stellen weitere Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsangebote diese Funktion sicher. 

 E-Zentren sind deutlich auf die Nahversorgung ausgerichtet und besitzen überwiegend eine 
teilbereichsbezogene Funktion. Darüber hinaus verfügen die E-Zentren in der Regel nur über 
ein sehr eingeschränktes Angebot an Gütern des aperiodischen Bedarfs.“ 

 

wird wie folgt ergänzt:  

 „D- und E-Zentren und Bereiche lokaler Einzelhandelsfunktion: Diese Standorte werden 
auch als Prüfstandorte für die Ausnahmeregelung des Integrationsgebotes (LROP) defi-
niert.“ 

 

 

c) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Vgl. hierzu Grundsatz 3, S. 374: 

„Vor allem die Nahversorgungsbetriebe in den siedlungsstrukturell integrierten Lagen sollen Entwick-
lungsspielräume im Rahmen der Anpassung an die Marktbedingungen erhalten. Um die bestehenden 
zentralen Versorgungsbereiche nicht zu gefährden, sollte der Nachweis der Verträglichkeit für deren 
Einzelhandelsstrukturen Voraussetzung für die Zulassung von Erweiterungen an solitären Standorten 
sein.“ 

Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grundsätze des Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme LIDL Vertriebs GmbH & Co. KG vom 25.01.2021; Bezug: Einzelhandels- 

und Zentrenkonzept (LHH) 

Abwägungsergebnis 

Stellungnahme zu Allgemeinen Themen 

 

1. Aussage 

 
2. Aussage 

 

 

 

1. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

2. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme zu 2.1 Bundesweite Trends (S. 6) 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Da die Corona-Pandemie zur Zeit der Fertigstellung des EHZK noch nicht gegenwärtig war, wurde auf 
dieses Thema nicht eingegangen.  

Die Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nahversorgungskonzeptes und des 
integrierten Vergnügungsstättenkonzeptes ist ein langer Prozess, bei dem eine Vielzahl an Analyse-
schritten aufeinander folgen. Somit kann es im Laufe des gesamten Prozesses vorkommen, dass Ana-
lysedaten nicht mehr den aktuellen Stand darstellen. Dies hat für die Aufstellung der Gesamtkonzeption 
allerdings keine nennenswerten Auswirkungen. Es wurde fortwährend geprüft, ob die konzeptionellen 
Aussagen Aktualität besitzen. Eine Aktualisierung der Daten ist im Nachhinein nicht mehr möglich. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sehen keine Steuerung des Online-Handels über ein städtebauli-
ches Konzept wie dem vorliegenden Einzelhandels- und Zentrenkonzept vor. 
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Stellungnahme zu 2.2 Trends im Lebensmittelbereich (S. 6) 

 

1. Aussage 

 
 

 
 
1. Aussage 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) werden Nahversorger unterschieden in 
Vollsortimenter und Discounter. Daran wird weiterhin festgehalten. Das heißt aber nicht, dass diese 
beiden Betriebstypen unterschiedlich behandelt werden.  
Im konzeptionellen Teil wird grundsätzlich keine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Lebens-
mittelmärkten getroffen. Die Ziele und Grundsätze gelten für jedwede Nahversorgungsbetriebe. 
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2. Aussage 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme zu 2.3 Trends im Verbraucherverhalten (S.7) 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) wird bereits im Kapitel 7 „Einzelhandels-
situation in der Landeshauptstadt Hannover“ bei der Beschreibung der verschiedenen Zentren auch 
auf die individuellen Mobilitätsansprüche hingewiesen. 

Die Bedürfnisse sind in das Konzept eingeflossen. Das Ziel ist die Bereitstellung einer flächendecken-
den, bedarfsorientierten Nahversorgung. 
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Stellungnahme zu 2.4 Entwicklungen von Betriebsformen (S. 7) 

 

1. Aussage 

 

 
 

2. Aussage 

 

 

1. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) werden bereits im Kapitel 2.5 „Online-
Handel“ die Entwicklungen des Online-Handels beschrieben. Die rechtlichen Rahmenbedingungen se-
hen keine Steuerung des Online-Handels über ein städtebauliches Konzept wie dem vorliegenden Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme zur Entwicklungssituation in Hannover (S. 13)  

 

 
 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme zur Definition Nahversorgung (ab S. 15) 

 

 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Der 500 Meter-Radius dient lediglich der Abbildung der Wettbewerbssituation und soll erste Hinweise 
auf etwaige Nahversorgungslücken in der Landeshauptstadt liefern. Für die Prüfung eines großflächi-
gen Einzelhandelsvorhabens sind die Vorgaben des LROP maßgeblich.  

Von einer Ausweisung „situativer“ Nahbereiche wird aufgrund der fehlenden Korrespondenz zu recht-
lichen Vorgaben abgesehen. 
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Stellungnahme zu rechtlichen Rahmenbedingungen (S.16)  

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Das Vorliegen einer integrierten Lage ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der aktuellen Rechts-
grundlage zu prüfen. Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept definiert die Abgrenzung der zentralen 
Versorgungsbereiche. Es ist ein strategisches Konzept, in dem nicht über konkrete Einzelvorhaben ent-
schieden wird.  
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[Rechtsprechungstext OVG Lüneburg] 

 

Stellungnahme zur Definition zentraler Versorgungsbereich (S. 20)  

 

1. Aussage 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Aussage 

 

 
 
1. Aussage 
Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Bei der Beurteilung vor Ort, ob ein Einzelhandelsstandort als zentraler Versorgungsbereich einzustufen 
ist, wurden in Anlehnung an die angeführten Rechtsvorschriften folgende Bewertungsmaßstäbe ange-
legt. Hierbei gilt es, die aktuelle Situation und die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten gleicherma-
ßen zu berücksichtigen: 

 Umfang des vorhandenen Einzelhandelsbesatzes und Dienstleistungsbesatzes, 
 städtebaulich integrierte Lage, 
 Erreichbarkeit (insbesondere ÖPNV, fußläufige Erreichbarkeit), 
 vorhandene funktionale, städtebauliche, räumliche Strukturen, 
 heutige und geplante Versorgungsfunktion, 
 städtebauliche Planungen der Stadt/ Gemeinde. 

An dieser Definition wird festgehalten.  
 
2. Aussage 
Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
Die Rechtsprechung erfordert bei der Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen eine hinrei-
chende Bestimmtheit. Dieser wird mit einer parzellenscharfen Abgrenzung gefolgt. Auch eine parzel-
lenscharfe Abgrenzung ermöglicht eine bedarfsgerechte Entwicklung des Handels.  
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Stellungnahme zum zentralem Versorgungsbereich des C-Zentrums Hildesheimer Straße 

(S.189)  

 

 

 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
Die Abgrenzung des C-Zentrums Hildesheimer Straße orientiert sich an den Flurstücksgrenzen und 
wird parzellenscharf abgegrenzt. Neuabgrenzungen oder Erweiterungen werden dadurch nicht ver-
hindert. Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grunds-
ätze des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus sollen den bestehenden Betrieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche Modernisierungen und ange-
messene Verkaufsflächenerweiterungen ermöglicht werden, sofern diese für einen zeitgemäßen 
Marktauftritt bzw. ein langfristiges Fortbestehen des Unternehmens erforderlich sind (erweiterter 
Bestandsschutz). Bei Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels ist der Nachweis der Zen-
trenverträglichkeit durch die Anfertigung eines Verträglichkeitsgutachtens zu erbringen (Vorgaben 
der Landesplanung sind zu beachten).  
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Stellungnahme zur Nahversorgung (ab S. 32) 

 

1. Aussage 

 
 

2. Aussage 

 

 

 

 

1. Aussage 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

2. Aussage 

Der Anregung wird stattgegeben. 

Dies wird bereits im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) (Kap. 10.5, S. 374) sowie 
im Einzelhandels- und Zentrenkonzept (LHH) (Kap. 7) erwähnt, vgl. Grundsatz 4: 

Die Textstelle wurde wie folgt geändert: 

„7.1 Grundsätze zur räumlichen Entwicklung (S. 42) 

Grundsatz 4: Großflächige wohnortbezogene Nahversorgungsbetriebe ausnahmsweise auch außerhalb 
der zentralen Versorgungsbereiche möglich 

Eine Ausnahme kann bei entsprechender Lage außerhalb der abgegrenzten Zentren zugelassen wer-
den, wenn folgende 
Kriterien erfüllt sind (kumulativ): 
 siedlungsstrukturell integrierter Standort in einem Wohn- oder Mischgebiet (Nahversorgungsfunk-

tion), möglichst mit ÖPNV-Anbindung,  

 vorhabenbezogenes Gutachten weist die Verträglichkeit für die zentralen Versorgungsbereiche so-
wie den Gebietsversorgungscharakter nach (vgl. Grundsatz 6) und 

 bislang keine ausreichende Nahversorgung in dem betreffenden Gebiet. 

Die Vorgaben der Landesplanung sind zu beachten. 

 

Weiterhin vgl. Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) Kap. 8.2, S. 318:  

„Es zeigt sich, dass in häufigen Fällen kaum oder nur schwierig zu realisierende Erweiterungsmöglich-
keiten bestehen. Daher ist bei Modernisierungsabsichten eine intensive Beratung erforderlich, um den 
Betrieben die Möglichkeit zu geben, sich im Wettbewerbsumfeld entsprechend positionieren zu können. 
Weiteres Gestaltungspotenzial ist auf Basis der ermittelten Nahversorgungsstrukturen und einer 
wachsenden Bevölkerung durchaus abzuleiten (vgl. hierzu Kap. 8.3). Neuansiedlungen außerhalb zent-
raler Versorgungsbereiche sollten nur dann möglich sein, wenn für den betreffenden Nahbereich eine 
Verbesserung der Nahversorgungssituation und/ oder der Nahversorgungsqualität erreicht wird und 
nur, wenn eine Einzelfallprüfung die Verträglichkeit für die zentralen Versorgungsbereiche nachweisen 
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konnte. Optimierung der Nahversorgung in Hannover heißt zum überwiegenden Teil Standortsicherung 
durch Modernisierung.“ 

Darüber hinaus sollen den bestehenden Betrieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche Modernisierungen und ange-
messene Verkaufsflächenerweiterungen ermöglicht werden, sofern diese für einen zeitgemäßen 
Marktauftritt bzw. ein langfristiges Fortbestehen des Unternehmens erforderlich sind (erweiterter 
Bestandsschutz). Bei Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels ist der Nachweis der Zen-
trenverträglichkeit durch die Anfertigung eines Verträglichkeitsgutachtens zu erbringen (Vorgaben  

der Landesplanung sind zu beachten).  
 

Stellungnahme zu 7. Grundsätzen der räumlichen Entwicklung (S. 40) 

 

3. Grundsatz 

 

 
 

4. Grundsatz 

 

 

 

3. Grundsatz 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Grundsatz 
Der Anregung wird teilweise stattgegeben. 
Das letzte Kriterium in Grundsatz 4 „bislang keine ausreichende Nahversorgung in dem betreffenden 
Gebiet.“ wurde gestrichen.   
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Stellungnahme zu 5.4 Ziel des Nahversorgungskonzeptes (S. 38) 

 

 

 

 

Der Anregung wird stattgegeben. 

Dies wird bereits im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) (Kap. 10.5, S. 374) sowie 
im Einzelhandels- und Zentrenkonzept (LHH) (Kap. 7) erwähnt, vgl. Grundsatz 4: 

Die Textstelle wurde wie folgt geändert: 

„7.1 Grundsätze zur räumlichen Entwicklung (S. 42) 

Grundsatz 4: Großflächige wohnortbezogene Nahversorgungsbetriebe ausnahmsweise auch außerhalb 
der zentralen Versorgungsbereiche möglich 

Eine Ausnahme kann bei entsprechender Lage außerhalb der abgegrenzten Zentren zugelassen wer-
den, wenn folgende 
Kriterien erfüllt sind (kumulativ): 
 siedlungsstrukturell integrierter Standort in einem Wohn- oder Mischgebiet (Nahversorgungsfunk-

tion), möglichst mit ÖPNV-Anbindung,  

 vorhabenbezogenes Gutachten weist die Verträglichkeit für die zentralen Versorgungsbereiche so-
wie den Gebietsversorgungscharakter nach (vgl. Grundsatz 6) und 



Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nahversorgungskonzeptes und des integrierten 

Vergnügungsstättenkonzeptes für die Landeshauptstadt Hannover    

59 

 

 

 

 bislang keine ausreichende Nahversorgung in dem betreffenden Gebiet. 

Die Vorgaben der Landesplanung sind zu beachten. 

 
Darüber hinaus sollen den bestehenden Betrieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche Modernisierungen und ange-
messene Verkaufsflächenerweiterungen ermöglicht werden, sofern diese für einen zeitgemäßen 
Marktauftritt bzw. ein langfristiges Fortbestehen des Unternehmens erforderlich sind (erweiterter 
Bestandsschutz). Bei Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels ist der Nachweis der Zen-
trenverträglichkeit durch die Anfertigung eines Verträglichkeitsgutachtens zu erbringen (Vorgaben 
der Landesplanung sind zu beachten).  
 

 

Stellungnahme zum Stadtbezirk 03 – Bothfeld-Vahrenheide 

 

 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
Entwicklungsbereiche stellen Bereiche mit noch keinem oder nur geringem Bestand dar, für die aber 
planerische Vorstellungen für eine Entwicklung bestehen. Für eine Ausweisung des Bereiches Fasa-
nenkrug als zentraler Versorgungsbereich werden die Kriterien nicht erfüllt. Das Mindestmaß zur Ein-
stufung als E-Zentrum wird mit einem Nahversorgungsbetrieb zzgl. ergänzenden, zentrenprägenden 
Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen nicht erfüllt.  
Entwickelt sich dieser Bereich jedoch mit der geplanten Umstrukturierung des Endhaltepunktes der 
Stadtbahn weiter, besteht die Möglichkeit der Ausweitung des Angebots und damit einer deutlichen 
Aufwertung der Versorgungsfunktion, sodass dieser Bereich zu einem E-Zentrum eingestuft werden 
kann. An der Hierarchisierung des Entwicklungsbereichs Fasanenkrug wird festgehalten. 
 
Der Entwicklungsbereich Fasanenkrug stellt derzeit lediglich eine informelle Abgrenzung dar. Die 
Ausweitung der Abgrenzung um die Lidl-Filiale südlich des Bereichs kann nicht vorgenommen werden, 
da in dem benannten Bereich keine nennenswerten bestehenden und zusammenhängenden Einzel-
handelsbereiche, die sich zu einer Ausweisung als zentraler Versorgungsbereich eignen, bestehen. 
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Ein räumlicher Zusammenhang besteht nicht, die Filiale grenzt nicht unmittelbar an den Bereich an 
und dies wird durch die optische Trennwirkung der Autobahnbrücke A2 verstärkt.  
 
Es ist jedoch möglich, den bestehenden Betrieb auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 
zu modernisieren und angemessene Verkaufsflächenerweiterungen vorzunehmen, sofern diese für 
einen zeitgemäßen Marktauftritt bzw. ein langfristiges Fortbestehen des Unternehmens erforderlich 
sind (erweiterter Bestandsschutz). Bei Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels ist der 
Nachweis der Zentrenverträglichkeit durch die Anfertigung eines Verträglichkeitsgutachtens zu er-
bringen (Vorgaben der Landesplanung sind zu beachten).  
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Stellungnahme zum Stadtbezirk 07 – Südstadt-Bult 

 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Die Abgrenzung des Bereichs von 2011 wurde deutlich verkleinert (damals Sonderstandort). So läuft 
der Bereich nun entlang der Straße An der Weide und wird im Osten durch die Bahnlinie sowie im 
Norden durch die Spielhagenstraße begrenzt. Der Rewe-Markt wurde aufgrund rückwertiger Lage und 
keiner direkten Angrenzung an das C-Zentrum „An der Weide“ nicht in die Abgrenzung aufgenommen. 
Eine weitere Ausdehnung der Abgrenzung des C-Zentrums gen Norden erfolgt aus diesem Grund nicht.  
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Stellungnahme zum Stadtbezirk 08 – Döhren-Wülfel Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
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Die Lidl-Filiale in der Hildesheimer Str. 213-219 befindet sich im Gewerbegebiet Wagenfeldstraße und 
ist aufgrund der gewerblich geprägten Nutzung und der nicht vorhandenen Wohnbebauung in einer 
städtebaulich nicht integrierten Lage. 

Die hannoverschen Gewerbegebiete sollen für ihre Kernfunktion Handwerk und produzierendes Ge-
werbe zur Verfügung stehen. Daher sind in den Gewerbegebieten Einzelhandelsnutzungen grundsätz-
lich nicht erwünscht. Zukünftig sollte prioritär nicht-zentrenrelevanter Einzelhandel angesiedelt wer-
den. Der zentrenrelevante Einzelhandel sollte auf den Bestand beschränkt bleiben. Bei Nachnutzungen 
ist ein Wechsel von Betrieben mit zentrenrelevantem Hauptsortiment zu Betrieben mit nicht-zentren-
relevantem Hauptsortiment anzustreben. 

Eine Erweiterung des D-Zentrums erfolgt aus diesen Gründen nicht. Ansiedlungs- und Erweiterungs-
vorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grundsätze des Einzelhandels- und Zentrenkonzep-
tes sind dabei zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nahversorgungskonzeptes und des integrierten 

Vergnügungsstättenkonzeptes für die Landeshauptstadt Hannover    

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nahversorgungskonzeptes und des integrierten 

Vergnügungsstättenkonzeptes für die Landeshauptstadt Hannover    

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nahversorgungskonzeptes und des integrierten 

Vergnügungsstättenkonzeptes für die Landeshauptstadt Hannover    

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuaufstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, des Nahversorgungskonzeptes und des integrierten 

Vergnügungsstättenkonzeptes für die Landeshauptstadt Hannover    

75 

 

 

 
 

2. Aussage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aussage  

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Zwischen dem D-Zentrum „Fiedeler Platz/ Peiner Straße“ und dem E-Zentrum Abelmannstraße beste-
hen keine nennenswerten bestehenden und zusammenhängenden Einzelhandelsbereiche, sodass diese 
Zentren nicht verbunden werden könnten.  
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Stellungnahme zum Stadtbezirk 09 – Ricklingen 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
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Der Markt ist im Konzept ausgewiesen und beschrieben. Siehe hierzu S.344: „Die Nahversorgung im 
Stadtbezirk ist allerdings größtenteils flächendeckend gewährleistet. Innerhalb der zentralen Versor-
gungsbereiche befinden sich neun der insgesamt 18 Nahversorgungsbetriebe. Außerhalb der zentralen 
Versorgungsbereiche liegen unter anderem der Penny-Markt am Schollweg und der Lidl-Markt in der 
Tresckowstraße. Der Verbrauchermarkt Kaufland an der Bornumer Straße ist der einzige Nahversorger 
im Stadtteil Bornum und befindet sich in einem Sonderstandort im Norden des Stadtteils.“ 

Sowie ergänzend den Nahversorgersteckbrief auf S. 572, in dem eine Kurzbewertung des Nahversor-
gungsstandortes stattfand. Auswirkungen werden erst bei bestehenden Planvorhaben im Zuge einer 
detaillierten, einzelfallbezogenen Auswirkungsanalyse (Verträglichkeitsgutachten) ermittelt.  

Nach Überprüfung der räumlichen Erweiterungsmöglichkeit des D-Zentrums Mühlenbergzentrum wird 
die Abgrenzung des Zentrums auf Grundlage der vorliegenden Informationen zu geplanten Ansiedlun-
gen von Einzelhandelsbetrieben als Ergänzung des derzeitigen Angebots um die nordöstlich angrenzen-
den Parkplatzflächen sowie die nördlich anschließenden Flächen um den Stauffenbergplatz ergänzt. Die 
Flächen werden als Potenzialflächen in die Abgrenzung des D-Zentrums eingefasst. 

Zwischen der Lidl-Filiale und dem D-Zentrum Mühlenbergzentrum bestehen keine nennenswerten be-
stehenden und zusammenhängenden Einzelhandelsbereiche, sodass eine Erweiterung des D-Zentrum 
gen Süden nicht erfolgt.   

Es ist jedoch möglich, den bestehenden Betrieb auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 
zu modernisieren und angemessene Verkaufsflächenerweiterungen vorzunehmen, sofern diese für 
einen zeitgemäßen Marktauftritt bzw. ein langfristiges Fortbestehen des Unternehmens erforderlich 
sind (erweiterter Bestandsschutz). Bei Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels ist der 
Nachweis der Zentrenverträglichkeit durch die Anfertigung eines Verträglichkeitsgutachtens zu er-
bringen (Vorgaben der Landesplanung sind zu beachten).  
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Stellungnahme zum Stadtbezirk 10 – Linden 

 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

Der benannte Standort befindet sich außerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs und ist damit als 
solitärer Nahversorgungsstandort zu fassen. Der Standort ist nicht im Sinne der in der Ansiedlungs-
matrix aufgeführten Gebietskategorie „Gewerbegebiete/Industriegebiete“ sowie des Ziels 9: Siche-
rung von Gewerbegebieten für Handwerk und produzierendes Gewerbe zu betrachten, da es sich in 
diesem Fall um die kleinteilige Baugebietskategorie „Gewerbegebiet“ handelt. 

Die hannoverschen Gewerbegebiete sollen für ihre Kernfunktion Handwerk und produzierendes Ge-
werbe zur Verfügung stehen. Daher sind in den Gewerbegebieten Einzelhandelsnutzungen grundsätz-
lich nicht erwünscht. Ansiedlungsmöglichkeiten bestehen für nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel ins-
besondere an den Sonderstandorten. 

Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grundsätze des Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme zum Stadtbezirk 11 – Ahlem-Davenstedt-Badenstedt 
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Der Anregung wird tlw. stattgegeben. 

Dies wird bereits im Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (cima) (Kap. 10.5, S. 374) sowie 
im Einzelhandels- und Zentrenkonzept (LHH) (Kap. 7) erwähnt, vgl. Grundsatz 4: 
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Die Textstelle wurde wie folgt geändert: 

„7.1 Grundsätze zur räumlichen Entwicklung (S. 42) 

Grundsatz 4: Großflächige wohnortbezogene Nahversorgungsbetriebe ausnahmsweise auch außerhalb 
der zentralen Versorgungsbereiche möglich 

Eine Ausnahme kann bei entsprechender Lage außerhalb der abgegrenzten Zentren zugelassen wer-
den, wenn folgende 
Kriterien erfüllt sind (kumulativ): 
 siedlungsstrukturell integrierter Standort in einem Wohn- oder Mischgebiet (Nahversorgungsfunk-

tion), möglichst mit ÖPNV-Anbindung,  

 vorhabenbezogenes Gutachten weist die Verträglichkeit für die zentralen Versorgungsbereiche so-
wie den Gebietsversorgungscharakter nach (vgl. Grundsatz 6) und 

 bislang keine ausreichende Nahversorgung in dem betreffenden Gebiet. 

Die Vorgaben der Landesplanung sind zu beachten. 

 
Darüber hinaus sollen den bestehenden Betrieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche Modernisierungen und ange-
messene Verkaufsflächenerweiterungen ermöglicht werden, sofern diese für einen zeitgemäßen 
Marktauftritt bzw. ein langfristiges Fortbestehen des Unternehmens erforderlich sind (erweiterter 
Bestandsschutz). Bei Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels ist der Nachweis der Zen-
trenverträglichkeit durch die Anfertigung eines Verträglichkeitsgutachtens zu erbringen (Vorgaben 
der Landesplanung sind zu beachten).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme zum Stadtbezirk 12 – Herrenhausen-Stöcken 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 
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In dem benannten Bereich bestehen keine nennenswerten bestehenden und zusammenhängenden Ein-
zelhandelsbereiche, die sich zu einer Ausweisung als E-Zentrum eignen. Das Mindestmaß zur Einstu-
fung als E-Zentrum wird mit einem Nahversorgungsbetrieb zzgl. ergänzenden, zentrenprägenden Ein-
zelhandels- und Dienstleistungsnutzungen nicht erfüllt.  

Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grundsätze des Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme zum Stadtbezirk 13 – Nord 

 

 

 

Der Anregung wird nicht stattgegeben. 

In dem benannten Bereich bestehen keine nennenswerten bestehenden und zusammenhängenden Ein-
zelhandelsbereiche, die sich zu einer Ausweisung als Bereich lokaler Einzelhandelsfunktion eignen. 

Unabhängig von dieser Fragestellung bestehen die benannten unterversorgten Bereiche. Ziel ist die 
Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden Nahversorgungsangebots. Dies wird durch das vor-
liegende Konzept weiterhin ermöglicht. 

Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben sind im Einzelfall zu prüfen. Die Ziele und Grundsätze des Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzeptes sind dabei zu berücksichtigen. 
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